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Satzungen und Bekanntmachungen

• 	 5. Änderung Hauptsatzung
• 	 Allgemeinverfügung für das Befahren der Feld-

berger Seen mit motorgetriebenen Wasserfahr-
zeugen

Informationen aus dem Landkreis

• Tag des offenen Denkmals am 14.09.2014
• 	Anzeigepflicht zur Auslaufhaltung von Schweinen

Informationen aus dem Landkreis

•	 Wettbewerb für Unternehmen und Wirtschafts-
preis ausgeschrieben

 

Dr. Brunhilde Heinrichs aus Eichhorst für ihre außerordentlichen 
Verdienste als Bürgermeisterin und bei Gemeindefusionen
Wolfgang Mundt aus Grabowhöfe als aktiver „Kümmerer“ in der 
Gemeinde, der uneigennützig Mäh- und Aufräumarbeiten durch-
führt und das Bushäuschen ausgebaut hat, und als langjähriger 
Gemeindevertreter
Günter Böse aus Cölpin für sein 50-jähriges Engagement in der 
Freiwilligen Feuerwehr, für seine technischen und handwerklichen 
Arbeiten für die Gemeinde
Siegrun Njemz aus Mölln für ihr Wirken in der Freiwilligen Feu-
erwehr in Mölln, ihre Arbeit im Möllner Chor, die Betreuung der 
Jugendlichen und der Senior/innen in der Gemeinde, ihre Arbeit 
im Fußballverein und beim Seniorensport
Barbara Militzer aus Gielow für ihre 20-jährige Vereinsarbeit 
in der Gielower Heimatstube als Mitbegründerin und langjährige 
Vorsitzende
Wilhelm Maaß aus Userin für sein 50-jähriges Engagement in der 
Gemeindevertretung, im Amtsausschuss, im Sportverein Quassow 
und für das kleine Landwirtschaftsmuseum in seiner Scheune
Hans-Joachim Fiedler aus Neustrelitz als Kulturaktivist der 
Stadt Neustrelitz und langjähriger Leiter mehrerer Chöre und als 
Musikschulleiter
Monika Biebel aus Demmin für ihr Engagement und ihre lang-
jährige Tätigkeit im Verein „Bund der Ruheständler, Rentner und 
Hinterbliebenen“
Prof. Dr. argr. habil. Wilhelm Kappel aus Röbel für sein Wirken 
und sein Engagement in der Stadt, für die Gründung des Vereins 
zur Förderung des Gedenkens der Opfer des Zweiten Weltkrieges 
in Röbel/Müritz

Reihe oben: Johannes Krömer, Bürgermeister Mölln, Heinz-Fritz Müller, Bürgmeister Röbel, Udo Kahlert,  
Bürgermeister Gielow, Günter Böse aus Cölpin, Arnold Krüger, Leitender Verwaltungsbeamter Neustrelitz Land, 
Wolfgang Mundt aus Grabowhöfe, Kreistagspräsident Michael Stieber, Joachim Jünger Amtsvorsteher Amt 
Stargarder Land
Reihe unten: Landrat Heiko Kärger, Siegrun Njemz aus Mölln, Dr. Brunhilde Heinrichs aus Eichhorst,  
Wilfried Block, Bürgermeister Friedland, Prof. Dr. argr. habil. Wilhelm Kappel, Barbara Militzer aus Gielow,  
Monika Biebel aus Demmin, Dr. Michael Koch, Bürgermeister Hansestadt Demmin, Wilhelm Maaß aus Userin, 
Hans-Joachim Fiedler aus Neustrelitz, Ortraud Schulz, Leitende Verwaltungsbeamte Seenlandschaft Waren, 
Andreas Grund, Bürgermeister Neustrelitz

Pünktlich zum Sommeranfang, 
vom 20. bis 22. Juni 2014, findet in 
Neustrelitz, der 11. MV-Tag statt. 
Das Landesfest steht ganz im 
Zeichen der Romantik, passend 
zum Jahr der Romantik 2014 in 
Mecklenburg-Vorpommern an-
lässlich des 240. Geburtstags 
von Caspar David Friedrich. Die 
Residenzstadt bietet dazu mit 
ihrer Geschichte, der Architektur 
und vielen wunderbaren Orten, 
ein ganz hervorragendes Ambi-
ente. Der MV-Tag 2014 bietet ein 
abwechslungsreiches Programm 
für die ganze Familie. In 9 Erleb-
nisbereichen und auf 4 Bühnen 
ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Der Eintritt zu allen Pro-
grammen ist frei. � PM

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger!

Am 12. Mai 2014 konnte ich an 
22 Amtsfeuerwehren Förderbe-
scheide in Höhe von 275.000 
Euro übergeben. Dieses Geld 
vom Land Mecklenburg-Vor-
pommern wird für die Sanie-
rung von Löschteichen und 
Gerätehäusern, den Kauf von 
Einsatzleitwagen oder einfach 
für die Montage einer Heizung 
in einem Feuerwehrgebäude 
benötigt. Wer jemals in Not war 
und durch unsere Feuerwehren 
Hilfe erhielt, kann nachvollzie-
hen, wie wichtig diese Retter 
in unserem Leben sind. Der 
Dank kann hier eigentlich nie 
groß genug sein, gerade auch 
bei der Freiwilligkeit, die sich 
dahinter verbirgt.

An dieser Stelle auch meinen 
herzlichen Dank an alle (ab 
25. Mai 2014) ehemaligen 
Kreistagsmitglieder, Stadt- und 
Gemeindevertreter. Die erste 
Wahlperiode im Landkreis Me-
cklenburgische Seenplatte ist 
abgeschlossen. Anfängliche 
Berührungsängste haben sich 
gelegt. Regionale Besonder-
heiten sollen gern auch bleiben. 
Sie machen den Reiz in un-
serem wunderbaren Landstrich 
aus, aber die Gemeinschaft ist 
erkennbar.
Allen am Sonntag neu gewähl-
ten Kommunalpolitikern mei-
nen herzlichen Glückwunsch. 
Schön, dass Sie sich dieser 
verantwortungsvollen, zeitin-
tensiven, aber vor allem inte-
ressanten Aufgabe stellen. Ich 
wünsche uns allen, dass es 
auch in der neuen Wahlperiode 
ein faires politisches Wirken im 
Interesse unser Bürgerinnen 
und Bürger geben wird.

Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, haben es nun mit Ihrer 
Stimme in der Hand. Wer soll 
Sie in den nächsten vier Jah-
ren in den Gremien vertreten? 
Friedlich erlangten wir 1989 
Demokratie. Die aktuelle Lage 
in Russland ist ein wenig Mah-
nung für uns alle. Insofern 
– gehen Sie zur Wahl und stim-
men Sie für die demokratischen 
Parteien. Kein nationaler Hass 
sollte je wieder die Zukunft un-
serer Kinder gefährden dürfen!

� Ihr Landrat
� Heiko Kärger

Bürgermeisterempfang

alles da. Nein-Sagen und geht 
nicht, gibt es für sie nicht.
Bürgermeister/innen, Amts-
vorsteher/innen und Leitende 
Verwaltungsbeamte/innen 
ließen es sich darum auch 
nicht nehmen, mit ihren zu 
Ehrenden zusammen zum 
Bürgermeisterempfang des 
Kreistagspräsidenten und 
des Landrates zu kommen. 
Sie hielten sehr emotional die 
Laudatio auf ihre Auszuzeich-
nenden.

Landrat Heiko Kärger und 
Kreistagspräsident Michael 
Stieber lag aus mehreren 
Gründen dieser zweite Bür-
germeisterempfang sehr am 
Herzen. Sie wollten allen Bür-
germeisterinnen und Bürger-

meistern für die ehrenamtliche 
Arbeit vor Ort danken. „Ein 
Landkreis ist nichts anderes 
als der Zusammenschluss 
aller Städte und Gemeinden“, 
sagte der Landrat. Jeder habe 
seine Aufgaben, eine Zusam-
menarbeit ist unabdingbar und 
für alle gemeinsam zum Wohle 
aller Bewohnerinnen und 
Bewohner der Mecklenbur-
gischen Seenplatte. Im Hin-
blick auf die bevorstehenden 
Kommunalwahlen wünschte 
Heiko Kärger all denjenigen, 
die sich wieder der Wahl stel-
len, Erfolg und freut sich auf 
die Zusammenarbeit, auch mit 
neuen engagierten Menschen. 
Ehrenamtliche Arbeit von Bür-
gerinnen und Bürgern vor Ort 
sei unerlässlich für das Funk-

tionieren in einer Kommune 
und die Arbeit sei auch eine 
Anerkennung wert, so Kreis-
tagspräsident Michael Stieber. 
Rund 160 Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister unseres 
Landkreises, Leitende Ver-
waltungsbeamte/innen und 
Amtsvorsteher/innen waren 
der Einladung von Kreistags-
präsident und Landrat gefolgt. 
Möglich wurde diese beson-
dere Veranstaltung dank der 
Unterstützung der Sparkasse 
Neubrandenburg-Demmin, 
der Sparkasse Mecklenburg-
Strelitz und der Müritzspar-
kasse. Der Güterbahnhof in 
Neubrandenburg war wie im 
vergangenen Jahr ein Ort, der 
sozusagen zentral im Land-
kreis liegt. Begleitet wurde 

der Abend von Anne-Sophie 
Kerkau als mehrfacher Preis-
trägerin von Wettbewerben 
verschiedener Kategorien 
in „Jugend musiziert“. Silvio 
Witt moderierte den Abend 
und fügte mit seinen Formu-
lierungen die Leistungen und 
die Kommunen zusammen.
Im Mittelpunkt des Abends 
standen aber die Ausge-
zeichneten. Neun Frauen 
und Männer aus dem Land-
kreis erhielten eine Ehrenna-
del, eine Urkunde, Blumen 
und ein Geschenk aus den 
Händen des Landrates, des 
Kreistagspräsidenten und 
ihres Kommunalvertreters, 
der sie auch vorgeschlagen 
hatte. �
� Text und Foto: Silke Egger

Wirtschafts-
preis 

Zum ersten Mal wird in diesem 
Jahr der Wirtschaftspreis des 
Landkreises verliehen. Zu den 
Teilnahmebedingungen und 
den Preiskategorien lesen Sie 
mehr auf Seite 5.

Selbstverständlich ist für die-
jenigen, die Ende April eine 
Auszeichnung des Kreistags-
präsidenten und des Land-
rates erhielten, das, was sie 
nahezu tagtäglich machen. 
Es ging dabei darum, was 
diese Menschen, wie selbst-
verständlich, zusätzlich ma-
chen. Sie haben sich dabei 
für ihre Gemeinden, für den 
Landkreis und die Menschen, 
die sie umgeben, verdient 
gemacht. Oft unterstützen 
sie dabei uneigennützig und 
nicht nur als aktive Kommu-
nalvertreter/innen die Städte 
und Gemeinden, sind erste/r 
Ansprechpartner/in für die 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner in ihren Gemeinden und/
oder einfach nur für alle und 

Kreistagspräsident und Landrat zeichnen verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger aus

Die Ausgezeichneten:
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Terminankündigung

Jobbörse in Demmin 
am 11.09.2014 

zum 15. Mal
Letzter Anmeldetermin für Aussteller 

ist der 31. Mai 2014. 
Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Telefonische Anmeldung  
bei der Hansestadt Demmin  

unter 03998 256-307

Stand: 01.05.2014

Neubrandenburg
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg 

Landrat
Büro des Landrates, Amt für 
Finanzen, Bereich für Zentrale 
Dienste, Amt für Wirtschaft, Kul-
tur, Tourismus, Personalamt, 
Kataster- und Vermessungs-
amt, Rechnungsprüfungsamt, 
Rechts- und Kommunalauf-
sichtsamt, Gesundheitsamt

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

Ordnungsamt (Kfz-Zulassungs- 
und Führerscheinstelle)

An der Hochstraße 1
17036 Neubrandenburg 

Jugendamt, Ordnungsamt 
(Asyl- und Ausländerangele-
genheiten), Sozialamt

Ziegelbergstraße 50
17033 Neubrandenburg 

Leitstelle

Gartenstraße 17
17033 Neubrandenburg 

Bereich für Schulverwaltung 
(BaföG), Kataster- und Ver-
messungsamt, Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt

Demmin 
Adolf-Pompe-Straße 12 - 15
17109 Demmin

Gesundheitsamt, Ordnungs-
amt, Sozialamt, Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungs-
amt

Beethovenstraße 2
17109 Demmin

Jugendamt

Waren (Müritz)

Zum Amtsbrink 2
17192 Waren (Müritz)

Bauamt, Gesundheitsamt, 
Jugendamt, Ordnungsamt, 
Sozialamt, Umweltamt, Vete-
rinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt

Neustrelitz

Woldegker Chaussee 35
17235 Neustrelitz 

Bereiche für Schulverwaltung, 
Gesundheitsamt, Jugendamt, 
Ordnungsamt, Sozialamt, Ve-
terinär- und Lebensmittelüber-
wachungsamt

So erreichen Sie uns
Anschrift:
Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
Platanenstraße 43 
17033 Neubrandenburg

Zentrale Rufnummer: 
0395 57087 0
Zentrale E-Mail: 
info@lk-seenplatte.de 
Internet: 
www.lk-mecklenburgische-
seenplatte.de

Ämter mit den
Telefonnummern 
der Sekretariate

Landrat 	
0395 57087 5002

Amt für Finanzen 	
0395 57087 2174

Amt zentrale Dienste/
Schulverwaltung 
03981 481 360

Amt für Wirtschaft, 
Kultur, Tourismus 	
0395 57087 2560

Büro des Landrates 	
0395 57087 5020

Bauamt 	
03991 78 2405

Gesundheitsamt 	
0395 57087 3147

Jugendamt 	
0395 57087 4411

Kataster- und Vermessungsamt 
0395 57087 3436

Ordnungsamt 
03998 434 4362

Personalamt 
0395 57087 2109

Rechnungsprüfungsamt 
0395 57087 2120

Rechts- und Kommunal-
aufsichtsamt 
0395 57087 2401

Sozialamt 
03981 481 334

Umweltamt 
0395 57087 3283

Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt 
03991 78 2271

Regionalstandorte 

Für alle Regionalstandorte des Landkreises gelten 
einheitliche Sprechzeiten:
Montag: 	 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 	 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 	 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Mittwoch: 	 geschlossen
Donnerstag: 	 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 	 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag: 	 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Die Kfz- Zulassungsstellen sind auch 
mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Änderungen und Hinweise zu den Sprechzeiten 
finden Sie auf der Internetseite des Landkreises!

Unabhängig von den allgemeinen Öffnungszeiten sind unter 
Berücksichtigung der Arbeitsabläufe gesonderte Terminverein-
barungen möglich.

Sprechzeiten 

Bürgerbüros an den Regionalstandorten	
	
	 Raum 	 Telefon	 E-Mail	 Mitarbeiterinnen
__________________________________________________________________________________________________________
Demmin, Adolf-Pompe-Str. 12 - 15 	 124 	 0395 57087 4701  	 buergerbuero-dm@lk-seenplatte.de	 Birgit Jeske 
 				    Angela Klonicki 
 	
Neustrelitz, Woldegker Chaussee 35 	 0.25 	 0395 57087 3700 	 buergerbuero-ntz@lk-seenplatte.de	 Andrea Bartelt 
 		  0395 57087 3701 		  Marina Neitzel 
 		
Waren (Müritz), Zum Amtsbrink 2 	 E.17 	 0395 57087 2700 	 buergerbuero-wrn@lk-seenplatte.de	 Erika Lange 
 		  0395 57087 2701 		  Hannelore Steinecker 
 
Neubrandenburg, Platanenstraße 43 	 1.056 	 0395 57087 5700 	 buergerbuero-nb@lk-seenplatte.de	 Angelika Trippensee 

Öffnungszeiten 
Dienstag 	 08:00 - 12:00 Uhr und 	13:00 - 17.30 Uhr
Donnerstag	 08:00 - 12:00 Uhr und 	13:00 - 16:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung, auf Wunsch auch in der Häuslichkeit.

Anschrift
Pflegestützpunkt Demmin, Adolf-Pompe-Straße 23, 17109 Demmin
Pflegestützpunkt Neustrelitz, Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz

Ansprechpartner
In Demmin
Sozialberater Lothar Wernicke	 Telefon: 0395 570874750
Pflegeberaterin Renate Hoff	 Telefon: 0395 570874751

In Neustrelitz
Sozialberaterin Annekatrin Wendt	 Telefon: 0395 570873750
Pflegeberater Kathrin Wulf	 Telefon: 0395 570873751

Aktuelle Stellenausschreibungen des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte sind auf der Internetseite des Landkreises 
unter www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/Landkreis/
Bekanntmachungen/Stellenausschreibung veröffentlicht.

Nachruf
Am 26. März 2014 verstarb unser Kollege

Wolfgang Kohner
im Alter von 59 Jahren. 

Herr Kohner war langjähriger Mitarbeiter 
im Ordnungsamt des Landkreises.

Wir verlieren mit ihm einen zuverlässigen und freundlichen 
Kollegen, dessen Andenken wir in Ehren halten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seiner Familie.

Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte

	 Heiko Kärger 	 	 Heinz Haacker
	 Landrat 		  Vorsitzender des 
			   Personalrates

Öffentlich bestellte 	 Öffnungszeiten
Vermessungsingenieure 
________________________________________________________
André Borutta	 Montag bis 
Demminer Straße 67	 Mittwoch:  	 07:00 bis 16:00 Uhr
17034 Neubrandenburg	 Donnerstag: 	 07:00 bis 18:00 Uhr
	 Freitag: 	 07:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: 0395 4215933	 oder nach telefonischer Absprache
________________________________________________________
Norbert Boerner	 Montag bis 
Mühlenstraße 34	 Donnerstag: 	 06:30 bis 16:00 Uhr
17207 Röbel/Müritz	 Freitag: 	 06:30 bis 14:00 Uhr

Telefon: 039931 51820
________________________________________________________
Gunther Herrmann	 Montag bis 
Beethovenstraße 5	 Donnerstag: 	 07:30 bis 12:30 Uhr
17192 Waren (Müritz)

Telefon: 03991 732222
________________________________________________________
André Jeske	 Dienstag bis 
Zum Amtsbrink 15	 Donnerstag: 	 09:00 bis 15:00 Uhr
17192 Waren (Müritz)

Telefon: 03991 151616

Das Kataster- und 
Vermessungsamt des 
Landkreises Mecklen-
burgische Seenplatte ist 
im April dieses Jahres 
an den Regionalstand-
ort Neubrandenburg, 
Platanenstraße 43, 
17033 Neubranden-
burg, umgezogen. Dort 
können Bürgerinnen 
und Bürger, wie schon 
vorher an den Regio-
nalstandorten Demmin, 
Neustrelitz, Waren (Mü-
ritz) und Neubranden-
burg (Gartenstraße), 
Auszüge und Auskünfte 
aus dem Liegenschafts-
kataster bekommen. 
Zusätzlich können diese 
auch bei den folgenden 
Öffentlich bestellten 
Vermessungsingeni-
euren (ÖbVI) bezogen 
werden:

Umzug vollzogen
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Der Landesrat für Kriminalitäts-
vorbeugung Mecklenburg-Vor-
pommern vergibt gemeinsam 
mit dem Ministerium für Bil-
dung Wissenschaft und Kultur 
das Qualitätssiegel „Sicherheit 
macht Schule“. Damit können 
Schulen aller Schularten aus 
Mecklenburg-Vorpommern 
ausgezeichnet werden, wenn 
sie bestimmte Qualitätskriterien 
erfüllen. Diese sind dem Antrag 
auf Verleihung des Qualitätssie-
gels zu entnehmen und sollten 
durch kurze Begründungen 
bzw. Nachweise untersetzt 
werden. Beizufügen ist eben-
falls eine Kurzbeschreibung 
über die geplante Fortsetzung 
der Arbeit. Der Antrag muss die 
zustimmenden Voten der Schul-
konferenz, des zuständigen 
Schulamtes sowie des Prä-

ventionsrates des Landkreises 
(KPR) enthalten. Dort erhält 
man auch das Antragsformular.
Abgabeschluss beim KPR ist 
der 20. Juni 2014 unter fol-
gender Anschrift:
Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte
Büro Landrat
Koordinatorin KPR
Angelika Wiedemann-Rudolph
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg

Das Qualitätssiegel „Sicher-
heit macht Schule“ kann von 
den Schulen und Schulträgern 
nach eigenem Ermessen für 
ihre Öffentlichkeitarbeit ver-
wendet werden. Es ist grund-
sätzlich ohne Neubeantragung 
fünf Jahre gültig und kann auf 
Antrag verlängert werden.� PM

Seit dem 15. April wird 
die Post aus dem 
Jugendamt des 
Landkreises Me-
cklenburgische 
Seenplatte mit 
einem besonderen 
Stempelabdruck 
versehen. „Kindern 
helfen – Pflegeeltern 
gesucht“ steht auf jedem 
Brief. „Damit möchten wir Auf-
merksamkeit erregen und um 
Pflegefamilien werben“, sagt 
Jana Sczesny, Mitarbeiterin im 
Jugendamt, die maßgeblich an 
der Entwicklung des Sonder-
stempels mitgearbeitet hat.
Im vergangenen Jahr lebten 
über 600 Kinder und Jugendli-
che aus dem Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte nicht in 
ihrem Elternhaus. Davon waren 
357 Kinder und Jugendliche in 

Pflegefamilien unter-
gebracht. Es gibt die 

unterschiedlichsten 
Ursachen dafür, 
warum Kinder oder 
Jugendliche nicht 
bei ihren Eltern auf-
wachsen können. 

Jedes dieser Kinder 
hat sein eigenes und 

individuelles Schicksal 
und doch haben sie alle eines 
gemeinsam: Sie suchen ein 
neues Zuhause! Wo sie sich 
geborgen, beschützt, geliebt, 
geachtet und sicher fühlen kön-
nen. Besonders kleine Kinder 
benötigen viel „Nestwärme“. 
Aus diesem Grund sucht der 
Landkreis immer wieder Pfle-
gefamilien, die diesen Kindern 
und Jugendlichen ein neues 
Zuhause bieten wollen und 
können. � PM

Vor gut einem Jahr wurden die 
Pflegestützpunkte in Neustrelitz 
und Demmin eröffnet.
Aufgabe der Pflegestützpunkte 
ist es, den Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen eine 
kompetente und umfassende 
Beratung rund um das Thema 
Pflege zu ermöglichen, die trä-
gerneutral und für die Interes-
senten kostenfrei angeboten 
wird. 
Träger der Pflegestützpunkte 
sind die Kommunen und die 
gesetzlichen Kranken- und 
Pflegekassen mit finanzieller 
Unterstützung durch das Land 
Mecklenburg-Vorpommern.
Jeweils ein Pflegeberater und 
ein Sozialberater bilden das 
Beratungsteam im Stützpunkt.
Die Sprechzeiten sind dienstags 
in der Zeit von 8:00 - 12:00 Uhr 
und 13:00 - 17:30 Uhr sowie 
donnerstags in der Zeit von 
8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 
16:00 Uhr.
Zusätzlich können individuelle 
Termine außerhalb der Sprech-
zeit entweder im Stützpunkt 
oder auch zu Hause vereinbart 
werden.
Hausbesuche haben für die Rat-

suchenden den Vorteil, dass die 
Situation des Pflegebedürftigen 
in seinem häuslichen Umfeld 
konkret erfasst und der tatsäch-
liche individuelle Pflegebedarf 
ermittelt werden kann. Dieses 
Angebot wird sehr dankend an-
genommen. 
Der Beratungs- und Hilfebe-

darf in unserem Landkreis 
ist sehr groß, das zeigen die 
kontinuierlich ansteigenden 
Kontaktzahlen in beiden Pfle-
gestützpunkten. In den über-
wiegenden Fällen sind es die 
Angehörigen, die den Kontakt 
zu den Stützpunkten herstellen.
Dank der intensiven Netzwerk-

arbeit wenden sich neuerdings 
auch unsere Netzwerkpart-
ner wie beispielsweise Sozi-
aldienste in Kliniken, Ärzte, 
Wohnungsgesellschaften oder 
auch Pflegeeinrichtungen mit 
den verschiedensten Anliegen 
im Bereich der Pflege an uns.
Scheuen Sie sich nicht, uns 
anzusprechen, und tun Sie dies 
am besten bevor der akute Pfle-
gefall eingetreten ist.

� Lothar Wernicke

Sie erreichen uns unter 
folgenden Telefonnummern: 

Pflegestützpunkt Neustrelitz
Pflegeberaterin: 
Frau Wulf	
0395 570873751
Sozialberaterin: 
Frau Wendt	
0395 570873750

Pflegestützpunkt Demmin
Pflegeberaterin: 
Frau Hoff	
0395 570874751
Sozialberater: 
Herr Wernicke	
0395 570874750

Der erste Bericht zur integrierten 
Pflegesozialplanung für den 
Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte liegt vor. Er wurde 
kürzlich Landrat Heiko Kärger 
übergeben.

Das Institut für Sozialforschung 
und berufliche Weiterbildung 
gGmbH (ISBW) hatte den Auf-
trag zur Erarbeitung erhalten 
und konnte diese Studie nun 
abschließen.
Enthalten sind verschiedene 
Teilberichte, die unter anderem 
den Status Quo der älteren Men-
schen im Landkreis und die der-
zeitigen Angebote darstellen. 
Daraus und aus statistischen Er-
mittlungen resultierend wurden 
Bedarfsprognosen formuliert. 
In einem weiteren Teilbericht 
ist eine Modellentwicklung zur 
Schaffung integrierter Versor-
gungsangebote unter Beach-
tung der Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortlichkeit im 
Alter verfasst, und  es werden 
Empfehlungen gegeben. Exem-
plarisch wurden für die Analyse 
2.704 Einwohnerinnen und Ein-
wohner im Amtsbereich Penzli-
ner Land befragt, die zwischen 
50 bis 75 Jahre alt sind. Die 
Ergebnisse, Wünsche und An-
regungen dieser Befragung sind 
ebenfalls Inhalt des Berichts.
„Im Ergebnis freuen wir uns, 
dass der Bericht nicht nur Aus-
sagen zur aktuellen Situation 
im Landkreis enthält, sondern 
u. a. eben die Ergebnisse die-

ser exemplarischen Befragung 
‚Gut leben im Alter‘ der 50- bis 
75-jährigen Einwohnerinnen 
und Einwohner im Amt Penz-
liner Land“, so Grit Thiede-
Reichel, Geschäftsführerin des 
ISBW. Doreen Schemming fügt 
als verantwortliche Projektleite-
rin hinzu: „Der Bericht enthält 
erste Empfehlungen, die demo-
grafische Alterung als eine kom-
munale Gestaltungsaufgabe zu 
verstehen, an der zahlreiche 
Akteure in den einzelnen Regi-
onen beteiligt werden können 
und sollten.“

Für Landrat Heiko Kärger ist 
der Bericht ein ausgesprochen 
wertvolles Dokument, in dem 
sich die Pflegesozialplanung im 
Landkreis unter Beachtung der 
Prognosen der Bevölkerungs-
entwicklung weiter verbessern 
kann. Denn, die vorhandenen 
Potenziale im Landkreis sind gut 
und weiter ausbaufähig, so die 
Autoren des Berichtes.
Als einen der nächsten Schritte 
empfehlen die Fachleute des-
halb den Aufbau und die Ver-
stetigung eines kommunalen 
Monitorings, das eine Grund-
lage für eine integrierte Pfle-
gesozialplanung im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 
bildet. Zu lesen ist auch von 
einem ganzheitlichen Konzept 
zur Quartiersgestaltung, um u. 
a. bedarfsgerechte Wohn- und 
Pflegeangebote kleinräumig 
entwickeln zu können. 

Wie in der Bundesrepublik ins-
gesamt, ist auch unser Land-
kreis von den prognostizierten 
demografischen Entwicklungen 
in einem hohen Maße betrof-
fen. Einerseits spielt der nach 
wie vor anhaltende Bevölke-
rungsrückgang eine Rolle. 
Andererseits verändert sich 
die Altersstruktur, so dass im 
Jahre 2030 ein Drittel der Be-
völkerung in der Mecklenbur-
gischen Seenplatte älter als 65 
Jahre sein wird. 
Mit der steigenden Anzahl 
älter werdender Bürgerinnen 
und Bürger wird auch die Zahl 
pflegebedürftiger Menschen 
steigen und Fragen der me-
dizinischen und pflegerischen 
Versorgung eine zentrale 
Bedeutung erlangen. Bereits 
heute stellen sich viele Men-
schen die Frage, wie sie im 
Alter versorgt und gepflegt 
werden können. 
Auch Politik und Verwaltung 
sehen die Fragen zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge als 
eine kommunale Gestaltungs-
aufgabe, die weiter angegan-
gen werden muss.

Nachzulesen ist der Bericht 
auf der Internetseite des Land-
kreises www.lk-mecklenbur-
gische-seenplatte.de und auf 
der des ISBW unter: www.isbw.
de, Publikationen.

� Doreen Schemming,
� Projektleiterin im ISBW

Qualitätssiegel  
„Sicherheit macht Schule“

Landkreis wirbt mit Stempel  
um Pflegefamilien

Ein Jahr Pflegestützpunkte Neustrelitz und Demmin 
Trägerübergreifendes Beratungsangebot hat viele Vorteile für die hilfesuchenden Bürger

Team der Pflege- u. Sozialberater in Demmin und Neustrelitz:
1. Reihe von links nach rechts: Annekatrin Wendt, Kathrin Wulf
2. Reihe: Lothar Wernicke, Ellen Lemke, Simone Böhme, Ute Voß, Renate 
Hoff� Foto: Britta Fischer

Lebenswertes Älterwerden in unserem Landkreis

ISBW übergibt ersten Bericht zur integrierten Pflegesozialplanung an den Landrat

v. l. n. r.: Ingrid Sievers, Beigeordnete und zuständige Fachdezernentin, Landrat Heiko Kärger, Grit Thiede-Reichel, 
Geschäftsführerin ISBW gGmbH und Doreen Schemming, Projektleiterin im ISBW für den Bericht zur Integrierten 
Pflegesozialplanung.� Foto: LK MSE

Vom 10. bis zum 31. Juli 2014 
wird am Sitz des Landrats in 
der Neubrandenburger Plata-
nenstraße 43 eine Wanderaus-
stellung mit dem Titel „Mütter 
des Grundgesetzes“ zu sehen 
sein. 
Im Eingangsbereich des 
Hauses der Deutschen Ren-
tenversicherung Nord werden 
auf 16 Tafeln Lebensbilder von 
Helene Weber, Frieda Nadig, 

Elisabeth Selbert und Helene 
Wessel gezeigt, die im Parla-
mentarischen Rat 1948/49 die 
verfassungsrechtliche Veran-
kerung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern im 
Grundgesetz erkämpften. 
Die Ausstellung ist montags 
bis donnerstags in der Zeit von 
7 bis 18 Uhr und freitags von 
7 bis 15 Uhr öffentlich zugäng-
lich. � PM 

Der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte im Land-
kreis Mecklenburgische Seen-
platte hat die Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 31. Dezember 
2013 beschlossen. Sie sind 
im Geoportal des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte 
veröffentlicht. Dorthin gelangt 
man direkt von der Startseite des 
Internetauftritts: www.lk-meck-
lenburgische-seenplatte.de

Außerdem kann in der Ge-
schäftsstelle des Gutachteraus-
schusses in Neubrandenburg, 
Platanenstraße 43, Einsicht in 
die Bodenrichtwertkarte ge-
nommen werden. 

Und es ist ebenso möglich, 
mündlich oder schriftlich Aus-
kunft über die Bodenrichtwerte 
zu verlangen.
� PM

Bodenrichtwerte 2013  
im Geoportal

„Mütter  
des Grundgesetzes“
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Demminer Str. 42
17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 599991621/-1620
Mail: info@abendgymnasium-nb.de

Auf dem zweiten Bildungsweg  
zum Abitur oder zur Fachhochschulreife

am Abendgymnasium Neubrandenburg

Wir bieten zwei Ausbildungsrichtungen an:
1.	 Allgemeine Hochschulreife (Dauer: 3 Jahre)
2.	 Fachhochschulreife (Dauer: 2 Jahre)

Am 27. Juni 2014 findet um 18:00 Uhr im Raum 224 der diesjährige Info-Abend statt, an dem 
wir über die beiden Studiengänge Auskunft erteilen und potenzielle Bewerber gerne beraten. 
Beide Studiengänge sind gebührenfrei.
Anmeldungen für beide Studiengänge werden ab sofort entgegengenommen.
Näheres unter: www.abendgymnasium-nb.de

Der Denkmaltag 2014 widmet 
sich unter dem Motto „Farbe“ 
einem wahren Universalthema. 
Die farbliche Gestaltung von 
Bau-, Kunst- und Bodendenk-
malen sowie Gärten und Parks 
ist seit jeher ein wesentlicher 
Aspekt für deren Erbauer und 
Erschaffer gewesen. Farben 
prägen unsere Wahrnehmung 
von Objekten. Sie haben einen 
hohen Symbolwert, schützen 
die Oberflächen, wirken bis in 
unser Innerstes. Deshalb sind 
sie wichtig für uns als Denk-
malpfleger, Restauratoren, 
Eigentümer von Denkmalen, 
Archäologen, Handwerker und 
vor allem als Betrachter.
Sie möchten sich am Tag 
des Offenen Denkmals am  
14. September 2014 beteiligen? 
Planungsanregungen zum dies-
jährigen Motto finden Sie im 
Internet. Gern können Sie sich 
auch von uns, den Kolleginnen 
und Kollegen der Denkmal-
pflege des Landkreises kom-
petent beraten lassen. Unsere 
Kontaktdaten finden Sie wie 
gewohnt auf der Internetseite 
www.lk-mecklenburgische-se-
enplatte.de unter dem Schlag-
wort Denkmalschutz.
Sie können Ihr Denkmal auch 
dann präsentieren, wenn Sie 
sich nicht explizit auf das Jah-
resmotto beziehen. Alle not-
wendigen Informationen finden 
Sie Internet unter www.tag-des-
offenen-denkmals.de. Dort sind 

für Sie auch Informationen zur 
Gestaltung des Tags durch 
Schulen zum Download bereit-
gestellt.
Unter der Rubrik www.tag-des-
offenen-denkmals.de/mitma-
chen bietet Ihnen die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz kosten-
frei Plakate in verschiedenen 
Formaten, Sonderhefte des 
Fördermagazins MONUMENTE 
und andere Info- und Wer-
bematerialien zur Gestaltung 
des Denkmaltags an. Außer-
dem können Sie Fahnen, Pins, 
Aufkleber, Taschen und vieles 
mehr dort erwerben.
Für Ihre Anmeldung steht das 
Internet dauerhaft zur Ver-
fügung. Unter www.tag-des-
offenen-denkmals.de können 
Sie Denkmale neu anmelden 
oder auf die Denkmaldaten der 
Vorjahre zugreifen und diese mit 
den Angaben zur diesjährigen 
Veranstaltung erneut anmel-
den. Dafür benötigen Sie Ihre 
Teilnehmernummer, die Ihnen 
aus dem Vorjahr bekannt ist.
Anmeldeschluss per Post sowie 
im Internet ist der 31. Mai. Nur 
wenn Sie Ihre Denkmale bis 
zu diesem Termin angemeldet 
haben, können sie auch in die 
bundesweite Pressearbeit der 
Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz eingebunden werden.
Ab Anfang August sind alle 
Veranstaltungen unter www.
tag-des-offenen-denkmals.de 
für online einsehbar und mobil 

über die speziellen Denkmals-
tag-Apps abrufbar. Bitte kontrol-
lieren Sie spätestens dann, ob 
die Lage Ihres Denkmals auf 
der Google-Maps-Karte richtig 
angezeigt wird. 
Die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz stellt im Internet zum 
Download unter www.tag-des-
offenen-denkmals.de/mitma-
chen kostenfrei eine Broschüre 
mit Anregungen für Schulkinder 
und Malplakate für Kinder zur 
Verfügung. Luftballons, Spiele 
und Bücher können erworben 
werden.

Außerdem schreibt die Stiftung 
auch 2014 ihren Kinder- und 
Jugendfotowettbewerb Fokus 
Denkmal für Jugendliche bis 
einschließlich 20 Jahre aus. 
Er steht ebenfalls unter dem 
Motto „Farbe“. Zu gewinnen 
gibt es Geldpreise bis 300 Euro. 
Weitere Informationen und Teil-
nahmebedingungen unter www.
tag-des-offenen.denkmals.de/
fokus. 

Dietmar Wilken
Bauamt des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte
Sachgebietsleiter Bauverwal-
tung/Denkmalpflege
Zum Amtsbrink 2
17192 Waren (Müritz) 
Telefon: 03991 782412 
Fax: 0395 57087 65965 
E-Mail: 
dietmar.wilken@lk-seenplatte.de

Vor dem Hintergrund der Aus-
breitung der Afrikanischen 
Schweinepest nach Litauen und 
Polen weist das Veterinär- und 
Lebensmitteilüberwachungs-
amt des Landkreises Mecklen-
burgische Seenplatte darauf 
hin, dass mit der Änderung der 
Schweinehaltungshygiene-
verordnung im Januar dieses 
Jahres die Auslaufhaltung von 
Schweinen dem Veterinäramt 
anzuzeigen ist.
Auslaufhaltung von Schweinen 
bezeichnet die Haltung von 
Schweinen in festen Stallge-
bäuden, wobei für die Tiere die 
Möglichkeit besteht, sich zeit-
weilig im Freien aufzuhalten. 
Wer Schweine in einer Aus-

laufhaltung halten will, muss 
das ab dem 1. Mai 2014 dem 
Veterinäramt vor Beginn der 
Tätigkeit mitteilen. Das heißt, 
er muss seinen Namen, seine 
Anschrift, die Zahl der gehal-
tenen Tiere, ihre Nutzungsart 
und ihren Standort angeben. 
Für schon bestehende Aus-
laufhaltungen ist die Anzeige 
bis zum 31. Dezember 2014 
nachzuholen. Tierhalter sollten 
die Übergangsfrist jedoch nicht 
ausschöpfen, sondern die An-
zeige sofort vornehmen. Sie 
kann formlos an das Veteri-
näramt des Landkreises, Zum 
Amtsbrink 2, in 17192 Waren 
oder unter der Telefonnummer: 
03981 481290, erfolgen.

Neben der Anzeige der Aus-
laufhaltung sind bestimmte 
Sicherheitsmaßnahmen nach 
der Schweinehaltungshygiene-
verordnung einzuhalten. Dazu 
gehören die sichere Futter- und 
Einstreulagerung und eine dop-
pelte Zaunführung.
Die Freilandhaltung von Schwei-
nen, eine Haltung im Freien 
ohne festes Stallgebäude, 
nur mit Schutzeinrichtung, ist 
nach Paragraf 4 der Schwei-
nehaltungshygieneverordnung 
genehmigungspflichtig. Die 
Genehmigung ist vor Haltungs-
beginn im Veterinäramt zu be-
antragen.
	
� LK MSE

Das Veterinär- und Lebensmitteilüberwachungsamt informiert 

Auslaufhaltung von Schweinen  
ist anzuzeigen

Jetzt für den Denkmaltag anmelden
Ab 1. Juni 2014 erleichtert die 
Mecklenburg-Vorpommersche 
Verkehrsgesellschaft (MVVG) 
den Linienbusverkehr zwi-
schen Neustrelitz und dem 
Landratsamt in der Neubran-
denburger Platanenstraße. 
„Wir halten mit der Linie 600 
zwischen Neustrelitz und Neu-
brandenburg zusätzlich in der 
Platanenstraße in Neubran-
denburg an der Haltestelle 

„Deutsche Rentenversiche-
rung. Diese Haltestelle befin-
det sich vor dem Gebäude des 
Hauptsitzes des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte“, 
teilt MVVG-Geschäftsführer 
Torsten Grahn mit.
Dabei handelt es sich um fol-
gende Fahrtzeiten: 
Hinfahrt:
Neustrelitz, ZOB ab 06:25 Uhr 
- Nbg., Deutsche Rentenversi-

cherung an um 06:55 Uhr
Rückfahrt:
Nbg., Deutsche Rentenversi-
cherung ab 15:45 Uhr - Neu-
strelitz, ZOB an 16:15 Uhr
Nbg., Deutsche Rentenversi-
cherung ab 16:45 Uhr - Neu-
strelitz, ZOB an 17:15 Uhr
Nbg., Deutsche Rentenversi-
cherung ab 17:45 Uhr - Neu-
strelitz, ZOB an 18:15 Uhr

Mit dem Bus zum Landratsamt

So sah es auf der Baustelle 
der Turnhalle von der Neu-
brandenburger Stella-Schule 
am 30. April aus. An diesem 
Tag brachte Landes-Innenmi-
nister Lorenz Caffier (2. v.l.) 
einen Fördermittelbescheid 
über 900 000 Euro, damit die 
alte Sporthalle komplett saniert 
werden kann. Der Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 
gibt weitere 100.000 Euro und 

1,4 Millionen Euro bezahlt der 
Internationale Bund, der die 
Stella-Schule betreibt. In sei-
ner Danksagung hob Landrat 
Heiko Kärger hervor, dass 
sich mit dieser Investition 
nicht nur die Bedingungen für 
den Schulsport verbessern 
werden, sondern ebenso die 
Bedinungen für den Behin-
dertensport in der ganzen Re-
gion. Diese Halle nutzen auch 

die Mädchen und Jungen des 
Überregionalen Förderzen-
trums für Körperbehinderte 
für ihren Sportunterricht. Und 
Sportvereine der Stadt haben 
hier eine Trainingsstätte. Sie 
alle warten sehnsüchtig da-
rauf, dass die Halle bald wie-
der geöffnet werden kann. Im 
Sommer soll es schon soweit 
sein. 
� Foto: M.S.

Fördermittel für Sporthalle

AUS DEM LANDKREIS
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Die Neubrandenburger Selbst-
hilfekontaktstelle hat Ende 
April ihr 20-jähriges Bestehen 
gefeiert. Mit vielen öffentlichen 
Aktionen und Veranstaltungen 
bezog die Kontaktstelle, die in 
Trägerschaft des Deutschen 
Roten Kreuzes, Kreisverband 
Neubrandenburg, 1994 ins 
Leben gerufen wurde, viele 
Menschen in die Geburtstags-
feier ein. 
So pflanzten Landrat Heiko 
Kärger (links), Kreistagsprä-
sident Michael Stieber (mitte) 
und Peter Modemann, stellver-
tretender Oberbürgermeister 
der Stadt Neubrandenburg in 
der Robert-Blum-Straße einen 
Wünschebaum. 
„Die Linde passt mit ihrer Stand-
haftigkeit sehr gut zum Anliegen 
unserer Selbsthilfegruppen“, 
sagte Heike Rademacher, 
Leiterin der Selbsthilfekon-

taktstelle. „Die mehr als zwei-
tausend Menschen in den 84 
Selbsthilfegruppen unserer 
Region können nun ihre Wün-
sche symbolisch an der Linde 

anbringen.“ Schon vor der 
Baumpflanzung waren Wün-
sche gesammelt worden, für 
weitere steht ein Wunschbrief-
kasten bereit. � FOTO: LK MSE

Das Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Landesent-
wicklung Mecklenburg-Vorpom-
mern hat am 30.04.2014 einen 
Wettbewerb zur Sicherung der 
Nahversorgung in ländlichen 
Räumen gestartet. Noch bis 
zum 13. Juni 2014 können gute 
Ideen eingereicht werden.
„Demografische Verände-
rungen stellen vor allem die 
ländlichen Regionen in Meck-
lenburg-Vorpommern vor neue 
Herausforderungen. Aufgrund 
der sinkenden Nachfrage zieht 
sich der Einzelhandel aus den 
Dörfern und abgelegenen Regi-
onen zurück. Eine wohnortnahe 
Versorgung mit den Dingen des 
täglichen Bedarfs kann so häu-
fig nicht mehr gewährleistet 
werden“, erklärt Landesentwick-
lungsminister Christian Pegel.
Um den Einschränkungen in 
der Nahversorgung auf den 
Dörfern des Landes entgegen-
zuwirken, hat das Ministerium 
für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung im Jahr 

2011 das Modellprojekt „Neue 
Dorfmitte MV“ ins Leben ge-
rufen. Schwerpunkt war die 
Sicherstellung der Versor-
gungsstrukturen des täglichen 
Lebens vor Ort in Kombination 
mit weiteren Dienstleistungen, 
wie z. B. Post- und Bankange-
bote, medizinische Versorgung 
oder Kunst und Kultur.
Das Modellprojekt lief Ende 
2013 aus. Das Ministerium 
möchte nun weitere Projekte 
und Ideen zum Thema Nah-
versorgung unterstützen, die 
richtungsweisend und beispiel-
gebend sein sollen, um gleich-
wertige Lebensverhältnisse auf 
den Dörfern in Zukunft möglichst 
flächendeckend gewährleisten 
zu können.
„Alle Kommunen, Unterneh-
men, Vereine, Verbände, 
Genossenschaften und Privat-
personen sind aufgefordert, ihre 
umsetzungsreifen Projektideen 
oder auch Projekte, mit deren 
Umsetzung bereits begonnen 
wurde, einzureichen. Die besten 

Lösungen werden von einer 
Jury ausgewählt, und die Um-
setzung der Projekte wird mit 
einer Anschub-Finanzierung 
unterstützt“, erläutert Landes-
entwicklungsminister Pegel.
Für die Umsetzung der ausge-
zeichneten Ideen steht ein Ge-
samtbudget von 250.000 Euro 
zur Verfügung.
Weitere Informationen zum 
Wettbewerb sowie die Bewer-
bungsunterlagen sind unter 
www.neue-dorfmitte-mv.de zu 
finden. 

Kontakt:
Ministerium für Energie, Infra-
struktur und Landesentwicklung
Referat 440 Raumstruktur, 
Rauminformation, raumordne-
rische Belange der Daseinsvor-
sorge und Demografie
Schloßstraße 6 - 8
19053 Schwerin

� PM Ministerium für Energie,
� Infrastruktur und 
� Landesentwicklung

Teilnahmebedingungen
Mit dem Wirtschaftspreis 
„Attraktiver Arbeitgeber Me-
cklenburgische Seenplatte“ 
zeichnet der Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte jedes 
Jahr herausragende mittel-
ständische Kleinstunterneh-
men sowie kleine und mittlere 
Unternehmen aus, die sich in 
besonderer Weise durch Maß-
nahmen zur Mitarbeiterbindung 
und Gewinnung als „Attraktiver 
Arbeitgeber“ verdient gemacht 
haben und durch ihr hohes 
Engagement den Wirtschafts-
tandort Mecklenburgische Se-
enplatte stärken. Der Preis wird 
erstmalig feierlich und öffent-
lichkeitswirksam auf dem Jah-
resempfang des Landkreises im 
Sommer 2014 verliehen.
Der Preis wird in drei Kategorien 
vergeben, d. h. für
1.	 Kleinstunternehmen (weniger 

als 10 MitarbeiterInnen, Jah-
resumsatz oder Jahresbilanz-
summe unter EUR 2 Mio), 

2.	 kleine Unternehmen (10 - 49 
MitarbeiterInnen, Jahres-
umsatz oder Jahresbilanz-
summe beträgt max. EUR 
43 Mio und 

3.	 mittlere Unternehmen (50 - 
249 MitarbeiterInnen, Jah-
resumsatz max. 50 Mio EUR 
oder Jahresbilanzsumme 
max. EUR 43 Mio).

Ziele
Die Ziele des Wirtschaftspreises 
sind:
•	 die Würdigung der ausge-

zeichneten Unternehmen 
für ihre Leistungen als at-
traktiver Arbeitgeber und 
ihre Bemühungen zur Bin-
dung und Gewinnung von 
Fachkräften in der Region.

•	 Werbung für den Wirt-
schaftsstandort Mecklen-
burgische Seenplatte, u. a. 
auch durch die Verbreitung 
der Regionalmarke „Attrak-
tiver Arbeitgeber“, damit 
verbunden:

	 -	 die Stärkung von Selbst-
bewusstsein und Stolz 
der Unternehmerschaft 
als attraktive Arbeitgeber 
der Mecklenburgischen 
Seenplatte sowie der 
Bevölkerung und 

	 -	 die Verbreitung des 
Wissens um das wirt-
schaftliche Potenzial 
der Mecklenburgischen 
Seenplatte in der Öffent-
lichkeit, auch um Strahl-
kraft über die Grenzen 
des Landkreises hinweg 
zu entwickeln.

Bewerbungsfrist
Die Frist zur Einreichung der 
schriftlichen Bewerbungsun-
terlagen bei 

Bildungswerk 
der Wirtschaft gGmbH
z. Hd. Herrn Zeipelt
Torfsteg 11
17034 Neubrandenburg

beginnt am 24. Mai 2014 und 
endet am 30. Juni 2014.

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich alle 
Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unterneh-
men, deren Stammsitz oder ei-
genständige Niederlassung im 
Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte liegt. Weitere Vo-
raussetzung ist, dass das Un-
ternehmen sich bereits durch 
kritische Selbstevaluierung 
um das Siegel „Attraktiver Ar-
beitgeber Mecklenburgische 
Seenplatte 2014“ erfolgreich 
beworben und eine positive Be-
wertung seiner Unternehmens-
führung erzielt hat. Nur Träger 
des Siegels sind für eine Bewer-
bung um den Wirtschaftspreis 
zugelassen. Ihnen werden die 
Bewerbungsunterlagen auto-
matisch zugestellt. (Das Siegel 
wird nach erfolgreicher Selbste-
valuation unter www.attraktiver-
arbeitgeber-mse.de vergeben.)
Die Unternehmen werden fol-
genden Größenklassen zuge-
ordnet:
•	 Kleinstunternehmen
	 Kleinstunternehmen sind 

Unternehmen, die we-
niger als 10 Personen 
beschäftigen und deren 
Jahresumsatz oder Jahres-
bilanzsumme EUR 2 Mio 
nicht überschreitet. 

•	 kleine Unternehmen
	 Kleine Unternehmen sind 

Unternehmen, die we-
niger als 50 Personen 
beschäftigen und einen 
Jahresumsatz oder ein Jah-
resbilanzsumme von höch-
stens EUR 10 Mio. haben.

•	 mittlere Unternehmen
	 Mittlere Unternehmen sind 

Unternehmen mit 50 - 249 
Beschäftigten, deren Jah-
resumsatz höchstens EUR 
50 Mio beträgt und deren 
Jahresbilanzsumme sich 
auf höchstens EUR 43 Mio 
beläuft.

Für die Einteilung werden die 
Angaben des Stammsitzes 
oder der eigenständigen Nie-
derlassung im Landkreis Me-
cklenburgische Seenplatte 
herangezogen. Dies gilt auch 
für verbundene Unternehmen 
sowie Tochtergesellschaften 
großer Unternehmen im Land-
kreis Mecklenburgische Seen-
platte.

Hinweise zum Datenschutz/
Verfahrensablauf 
Mit der Einreichung dieser Be-
werbungsunterlagen bestätigen 
die Bewerber um den Wirt-
schaftspreis die Richtigkeit ihrer 
Angaben. Weiterhin erklären 
sie sich damit einverstanden, 
dass die in ihren Bewerbungen 
nebst Anlagen gemachten 
Angaben von den Ausrichtern 
unter Einsatz der elektronischen 
Datenverarbeitung verarbei-
tet, gespeichert und genutzt 
werden. Die Weitergabe ihrer 
Unterlagen an Dritte (mit Aus-
nahme der Jurymitglieder) ist 
ausgeschlossen. 
Die TeilnehmerInnen am Wett-
bewerb um den Wirtschaftspreis 
der Mecklenburgischen Seen-
platte geben ihr Einverständnis, 
dass über ihre Teilnahme am 
Wettbewerb, ihre Produkte und 
Dienstleistungen öffentlich be-
richtet werden kann. Angaben 
über die finanzielle Situation 
und Investitionsvorhaben wer-
den bis zu ihrer ausdrücklichen 
schriftlichen Einwilligung nicht 
veröffentlicht und streng ver-
traulich behandelt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

Aktuell wird für den Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 
eine Regionalmarke „Attraktiver 
Arbeitgeber“ entwickelt. Projekt-
träger ist das Bildungswerk der 
Wirtschaft gGmbH. Der Land-
rat ist Schirmherr, wie schon im 
Kreisanzeiger berichtet. 

Wie attraktiv ist mein Unter-
nehmen eigentlich?
Dieser Frage haben sich in 
enger Zusammenarbeit das 
Bildungswerk der Wirtschaft 
gGmbH und das Amt für Wirt-
schaft, Kultur und Tourismus 
des Landkreises im Projekt 
„Zeichen setzen! – Standards 
für einen attraktiven Arbeitge-
ber“ angenommen.

Wollen Sie als Unternehmen 
im Landkreis Ihr Image weiter 
verbessern, dann beteiligen 
Sie sich!
Über die Projekthomepage 
www.attraktiver-arbeitgeber-

mse.de können sich interes-
sierte Unternehmen einer 
Selbstevaluation unterziehen.
Zahlreiche Unternehmen haben 
davon inzwischen schon Ge-
brauch gemacht und das Siegel 
erhalten. Anhand verschiedener 
Fragen wurde der Status Quo 
der Unternehmen bezüglich 
ihrer Attraktivität als Arbeitge-
ber ermittelt. Im Rahmen einer 
detaillierten Auswertung haben 
die teilnehmenden Unterneh-
men außerdem erfahren, wie 
attraktiv sie für ihre Mitarbeiter 
sind und wo ihre größten Stär-
ken, aber auch noch Verbesse-
rungspotenziale liegen.
Bei einem guten Ergebnis er-
hält das Unternehmen das 
Siegel „Attraktiver Arbeitgeber 
2014“ vom Landratsamt und 
ist damit berechtigt, es mit 
entsprechender Signalwirkung 
auf Geschäftspapier, Home-
page, Stellenausschreibungen 
und sonstigen Publikationen zu 
führen. 
Allen Siegelträgern wird ein Zer-
tifikat zugesendet. Aber auch für 
Unternehmen, die das Siegel 
(noch) nicht erhalten, ist die 
Teilnahme äußerst hilfreich, da 
sie wertvolle Hinweise erlangen, 
in welchen Punkten besonderer 
Handlungsbedarf besteht und 
wie hier die Attraktivität weiter 
gesteigert werden kann.
Zusätzlich werden die Siegelträ-
ger eingeladen, sich ab sofort 
an dem Wettbewerb um den 

Wirtschaftspreis „Attraktiver 
Arbeitgeber Mecklenburgische 
Seenplatte“ zu beteiligen. Bis 
zum 30. Juni 2014 können die 
Bewerbungsunterlagen einge-
reicht werden. Mit diesem Preis 
zeichnet der Landrat herausra-
gende Kleinstunternehmen, 
kleine und mittlere Unterneh-
men aus. Sie haben sich in 
besonderer Weise durch Maß-
nahmen zur Mitarbeiterbindung 
und -gewinnung als „Attraktiver 
Arbeitgeber“ verdient gemacht 
und durch ihr hohes Engage-
ment den Wirtschaftsstandort 
Mecklenburgische Seenplatte 
gestärkt. 
Der Preis wird erstmalig feier-
lich und öffentlichkeitswirksam 
auf dem Jahresempfang des 
Landkreises im Sommer 2014 
verliehen.

Mitmachen lohnt sich also!
Kontakt: 	 Michael Zeipelt
	 Bildungswerk der 
	 Wirtschaft gGmbH
	 Torfsteg 11, 
	 17033 
	 Neubrandenburg
Telefon: 	 0395 4307716 
Telefax: 	 0395 4307711
E-Mail: 	 zeipelt@
	 bildungswerk-
	 wirtschaft.de
Internet:	 www.bdwmv.de 
Projekt-
homepage:	
www.attraktiver-arbeitgeber-
mse.de

Ein Baum für Wünsche

Wirtschaftspreis
des Landreises Mecklenburgische Seenplatte

Wettbewerb  
zur Versorgung auf dem Lande

Die Wirtschaftsförderung informiert:

Wettbewerb für Unternehmen

Stiftungsrat stellt seine Pläne vor/ Öffentliche Einladung 

Daniel-Sanders-Preis wird weitergeführt
Die Stiftung Kulturgut Meck-
lenburg-Strelitz wird den bis-
herigen Daniel-Sanders-Preis 
des früheren Landkreises Me-
cklenburg-Strelitz übernehmen 
und modifiziert weiter führen. 
Der Preis wird in Zukunft den 
Namen „Daniel Sanders Preis 
für Kultur und Demokratie“ tra-
gen und mit einem Preisgeld 
von 5.000,- Euro ausgestattet 
sein.
Mit der Benennung des Preises 
nach Prof. Dr. Daniel Hendel 
Sanders werden Werk und 
Wirken eines bedeutenden Bür-
gers von Mecklenburg-Strelitz 
geehrt. 
Daniel Hendel Sanders wurde 
am 12. November 1819 in 
Strelitz geboren und starb dort 

am 11. März 1897. Er wirkte 
als Lexikograf und Dichter, als 
Sprachforscher und Übersetzer. 
Sein wissenschaftlich-kultu-
relles Werk ist bis heute gültig 
und anerkannt. 
Die Verleihung des Preises soll 
in der Regel alle zwei Jahre 
durch den Stiftungsrat in zeit-
licher Nähe zum Geburtstag 
von Daniel Sanders erfolgen. 
Die Vergabeentscheidung wird 
durch einen Beirat getroffen, 
dem u. a. die bisherigen Preis-
träger angehören sollen.
Ausgezeichnet werden sol-
len besondere kulturelle oder 
künstlerische Leistungen von 
Persönlichkeiten bzw. deren 
Verdienste um die Förderung 
und Gestaltung des demokra-

tischen Zusammenlebens. Die 
gewürdigten Personen und 
ihre Leistungen müssen einen 
Bezug zu Geschichte bzw. 
Territorium von Mecklenburg-
Strelitz haben. 

Der Stiftungsrat möchte seine 
Gedanken zur inhaltlichen Aus-
gestaltung des Preises sowie 
den geplanten Bewerbungs- 
und Vergabemodalitäten öffent-
lich vorstellen und lädt dazu zum 
2. Juni 2014 17.30 Uhr in die 
Alte Kachelofenfabrik, Sand-
berg 3a, Neustrelitz ein.

Michael Körner
Vorsitzender des Stiftungsrates 
Tel.: 03981 23 77 60 
Mail: mkoerner@gmx.info

AUS DEM LANDKREIS
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Der Leiter des Naturparkes 
„Flusslandschaft Peenetal“, 
Dr. Frank Hennicke, war in 
seiner Jugend begeisterter 
Teilnehmer eines sogenann-
ten Spezialistenlagers, das 
engagierte Biologielehrer aus 
Ueckermünde, Eggesin, Fer-
dinandshof und Torgelow über 
20 Jahre hinweg in Rothemühl 
organisierten. Hunderte interes-
sierte Schüler wurden hier für 
den richtigen Umgang mit der 
Natur sensibilisiert und oft auch 
hinsichtlich ihres späteren En-
gagements für den Naturschutz 
bis hin zur Berufswahl geprägt 
worden. Das gelang vor allem 
durch die richtige Mischung 
von Umweltbildung und Aben-
teuererlebnissen mit Spiel und 
Spaß. Das Spezialistenlager in 
Rothemühl war sehr gefragt, der 
Andrang riesengroß.
Zu schade, dass es so was 
heute nicht mehr gibt, dachte 
sich der Leiter des jüngsten Na-
turparkes in unserem Bundes-

land und begann nach Partnern 
Ausschau zu halten, um das zu 
ändern. Denn eins war klar, al-
lein konnten sich die sechs Mit-
arbeiter des Naturparkes dieser 
Aufgabe nicht stellen. Und diese 
Partner fanden sich.
Im Peenetal gibt es ein Netz-
werk von touristischen Anbie-
tern, die sich unter dem Namen 
„Abenteuer Flusslandschaft“ 
dem nachhaltigen Naturtouris-
mus verschrieben haben. Klar, 
dass der Naturpark mit diesem 
touristischen Netzwerk von An-
fang an sehr eng und intensiv 
zusammenarbeitete. Hier lief 
Dr. Hennicke mit seiner Idee von 
einem Naturpark-Ferienlager 
offene Türen ein; allen voran bei 
Familie Nemitz vom Schulland-
heim Hasenberg in Gützkow, 
bei Frank Götz-Schlingmann 
vom HOP Transnationales 
Netzwerk Odermündung e. V. 
und bei Familie Enke von der 
Kanu-Station Anklam. Unter-
stützt wird das Naturpark-Feri-

enlager weiterhin von Thomas 
Thielicke von der Villa Eden in 
Gützkow, von Gerd Zahn vom 
Hegering Gützkow und nicht 
zuletzt von Rainer Vanauer 
vom Kanuverleih Menzlin. Die 
Liste der Unterstützer ließe sich 
fortsetzen.
Damit kann es also losgehen. 
Das 1. Naturpark-Ferienlager 
im Peenetal wid vom 20. bis  
26. Juli 2014 stattfinden. Getra-
gen wird es vom Förderverein 
des Naturparkes.
Anmelden können sich Kinder 
im Alter von ca. 8 bis 12 Jah-
ren. Geschlafen wird im Schul-
landheim auf dem Hasenberg 
in Gützkow in fester Unterkunft. 
Der Preise beträgt 199,60 EUR 
pro Kind.

Telefonische Anmeldung: 
03971 242839 oder unter: www.
abenteuer-flusslandschaft.de 

� Text und Foto: 
� Mike Stegemann

Auch in diesem Jahr findet durch 
das Gesundheitsamt eine Über-
wachung der Badegewässer im 
Landkreis statt. Die Überwa-
chung setzt sich aus der Besich-
tigung des Badegewässers (der 
Badestelle), Probenahme des 
Badewassers und Analyse der 
Proben zusammen. Im Zusam-
menhang mit der Besichtigung 
werden die Wassertemperatur, 
der pH-Wert und die Sichttiefe 
bestimmt.
Gemäß § 3 (1) und § 11 der Lan-
desverordnung über die Quali-
tät und die Bewirtschaftung der 
Badegewässer in Mecklenburg-
Vorpommern (BadegewLVO 
M-V) ist die Öffentlichkeit bei 
der Überprüfung und Aktuali-

sierung der Badegewässerliste 
zu beteiligen. 
Alle Badegewässer (Badestel-
len) für die Badesaison 2014, 
die in den Überwachungsplan 
der zuständigen Gesundheits-
ämter in den Regionalstandor-
ten Demmin, Neubrandenburg, 
Neustrelitz und Waren aufge-
nommen wurden, sind auf der 
Internetseite des Landkreises 
www.lk-mecklenburgische-se-
enplatte.de unter dem Stichwort 
Badegewässer aufgelistet.
Bei Anregungen oder Informati-
onen zu den o. g. Badegewäs-
sern können Sie sich gern direkt 
an das Gesundheitsamt des 
jeweiligen Regionalstandortes 
wenden.

Ihre 
Ansprechpartnerinnen sind:

Regionalstandort 
Neubrandenburg	
Kathrin Horn	
Tel.: 0395 57087 5395

Regionalstandort Neustrelitz
Birgit Manthe 	
Tel.: 0395 57087 3131

Regionalstandort Demmin
Christine Oesterreich 
Tel.: 0395 57087 4129

Regionalstandort 
Waren (Müritz) 
Rekarda Disteler	
Tel.: 0395 57087 2389

In unserem Landkreis beste-
hen vier Naturparke, wobei 
der Naturpark „Flusslandschaft 
Peenetal“ der jüngste ist. 
Seine rechtliche Basis liegt 
in der Landesverordnung zur 
Festsetzung des Naturparks 
„Flusslandschaft Peenetal“ 
vom 27. August 2011. Damit 
gibt es im Land Mecklenburg-
Vorpommern einen weiteren 
Naturpark mit herausra-
gender Naturräumlichkeit 
und Artenvielfalt. Auch nach 
europäischen Maßstäben ist 
dieser Naturpark einzigar-
tig. Die Flussniederung der 
Peene ist eines der größten 
zusammenhängenden Nieder-
moorgebiete Mittel- und West-
europas und weist den größten 
Ursprünglichkeitsgrad aller 
norddeutschen Flusstäler auf. 
Bekannt ist das Peenetal auch 
durch seine flächendeckenden 
Fischotter- und Biberpopulati-
onen. Hier kommen seltene 
Moorpflanzen und -tiere wie 
Ostseeknabenkraut und Gro-
ßer Feuerfalter vor. Außerdem 
ist fast das gesamte Peenetal 
Europäisches Vogelschutz-
gebiet. Im Gebiet brüten allein 
drei Adler- und drei Seeschwal-
benarten. Insgesamt sind hier 
156 Vogelarten beheimatet.
Er liegt im Nordosten des 
Landes M-V und umfasst 
das sich von West nach Ost 
erstreckende Peenetal, gele-
gen zwischen dem Kummero-

wer See im Westen und dem 
Peenestrom im Osten. Die 
Gesamtgröße des Gebietes 
beträgt etwa 33.390 Hektar. 
Der Naturpark liegt inner-
halb der beiden Landkreise 
Vorpommern-Greifswald und 
Mecklenburgische Seenplatte, 
wobei sich der weitaus größere 
Teil im Nachbarlandkreis be-
findet. Die Gründung des Na-
turparks sichert einerseits die 
weitere naturschutzfachliche 
Entwicklung und setzt anderer-
seits wichtige Impulse in den 
Bereichen Tourismus, Regio-
nalentwicklung und Landnut-
zung.
Naturparke werden in Mecklen-
burg-Vorpommern in gemein-
samer Trägerschaft durch das 
Land M-V und die jeweiligen 
Landkreise errichtet. Für den 
Naturpark „Flusslandschaft 
Peenetal“ ist festgeschrieben, 
dass bei der Verwirklichung 
der Ziele entsprechend der 
Verordnung das Land Meck-
lenburg-Vorpommern und die 
Landkreise Mecklenburgische 
Seenplatte und Vorpommern-
Greifswald im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeit zu-
sammenwirken. Näheres legt 
eine Verwaltungsvereinbarung 
fest. 
Im März dieses Jahres ist 
vom Minister für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutz M-V sowie von der 
Landrätin des Landkreises 

Vorpommern-Greifswald und 
vom Landrat des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte 
diese Vereinbarung unter-
zeichnet worden.
Im Kern regelt sie die Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Vertragspartnern, die Betei-
ligung an den gemeinsamen 
Folgeverpflichtungen aus 
dem Naturschutzgroßprojekt 
„Peenetal/Peene-Haff-Moor“ 
und die Finanzierung. Zur Ko-
ordinierung der Zusammenar-
beit bilden die Vertragspartner 
eine Lenkungsgruppe, beste-
hend aus je zwei Vertretern der 
Landkreise und vier Vertretern 
des Landes.
Mit Unterzeichnung der Ver-
waltungsvereinbarung tritt 
die übergangsweise geltende 
Vereinbarung zur Zusammen-
arbeit und Finanzierung des 
Aufbaustabes des Naturparks 
„Flusslandschaft Peenetal“ 
außer Kraft. 
Mit der Ausweisung als Na-
turpark wurde ein lange an-
gestrebtes Ziel erreicht. Jetzt 
liegt es an allen regionalen 
Akteuren durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit, Umweltbildung 
und Umwelterziehung den Na-
turpark bekannter zu machen 
und den naturverträglichen 
Tourismus durch Infrastruktur-
maßnahmen zu fördern bzw. 
auszubauen. 
�
� PM

Naturpark-Ferienlager  
im Peenetal

Das Gesundheitsamt informiert:

Badewasserkontrollen im Landkreis

„Flusslandschaft Peenetal“  
Verwaltungsvereinbarung unterzeichnetAm 5. Mai 2014 ist offiziell 

der Bauanlauf zum Bau eines 
neuen Radweges zwischen der 
Gemeinde Trollenhagen und 
der Stadt Neubrandenburg er-
folgt. Der Bau beginnt vor der 
Einfriedung des Flughafenge-
ländes linksseitig der Hellfelder 
Straße, verläuft neben der west-
lichen Einfriedung des Flugha-
fengeländes Trollenhagen und 
bindet an die Kreisstraße MST 
36 an.
„Damit wird in Zusammenarbeit 
mit dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, hier mit dem 

Straßenbauamt Neustrelitz, ein 
weiteres Stück qualitativ hoch-
wertiger, ganzjährig befahrbarer 
Radweg für alle Altersklassen 
und alle Bedürfnisse geschaf-
fen. So verbessert sich nach-
haltig die Verkehrsinfrastruktur 
in unserem Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte“, sagt 
Axel Müller, Leiter Amtes für 
Wirtschaft, Kultur und Touris-
mus des Landkreises.
Die Gesamtausgaben betra-
gen rund 200.000 Euro. Davon 
tragen der Landkreis und die 
Gemeinde Trollenhagen Eigen-

mittel in Höhe von insgesamt 
120.000 Euro. Die Länge des 
Radweges beträgt 580 Meter. 
Er wird in einer Breite von 2,50 
Metern mit Asphalt und auf den 
Steigungsstrecken mit Beton-
pflaster befestigt. 
Als Ausgleich werden sechs ein-
heimische Laubbäume und auf 
381 Quadratmetern Strauchhe-
cken gepflanzt.
Voraussichtlich bis Ende Juni 
2014 soll der Radweg fertig ge-
stellt sein.
	
� PM

Radweg im Bau

Aus der ganzen Welt waren sie 
nach Halle (Saale) gekommen, 
die Kinderchöre, die vom 08. 
bis 11. Mai am Internationa-
len Kinderchorfestival „Georg 
Friedrich Händel“ teilnahmen. 
Und  mit dabei der Kinder-
chor des Musikgymnasiums 
Demmin. Die Konkurrenz war 
stark: der Kinderchor „Vesna“ 
- Rußland, der Detska Kitka 
Kinderchor - Bulgarien, der 
Wakayama Childrens Choir - 
Japan, der Busan Metropolitan 
Junior Choir - Südkorea und 
der Kinderchor der Rostocker 
Singakademie.
Nach einem Eröffnungskonzert 
in der Oper in Halle durch die 
Gumpoldskirchner Spatzen, 
lernten die Demminer Kinder 
ihre Gastfamilien kennen und 
aufregende vier Tage began-
nen. Neben der anstrengenden 
Probenzeit blieb jedoch auch 
genügend Freizeit, sodass 

die Kinder auch hier an di-
versen Plätzen der Stadt ihr 
Können beim Straßensingen 
unter Beweis stellten und auf 
sich aufmerksam machten. 
Am Samstagabend war dann 
der große Auftritt. Der Chor 
präsentierte sein 20 Minuten 
Wettbewerbsprogramm in der 
Konzerthalle Ulrichskirche in 
Halle. Hoch motiviert und mit 
viel Sangesfreude begeisterte 
das Ensemble nicht nur das Pu-
blikum sondern auch die Jury. 
Voller Spannung erwartete 
man den Sonntagvormittag, 
denn beim Abschlusskonzert 
wurden die Preise verliehen. 
Der Hauptpreis ging an den 
Kinderchor „Vesna“ aus Ruß-
land. Der Kinderchor des Mu-
sikgymnasiums ersang sich 
den Sonderpreis für die Auf-
führung von „Gulla mille gullala 
bena“, einer zeitgenössischen 
Kinderchorkomposition von 

Wolfram Buchenberg (unser 
Foto). Eine besondere Wert-
schätzung erhielten Kinder-
chor und Chorleiter auch durch 
Yoshihisa Matthias Kinoshita, 
für dessen Wolfratshauser 
Kinderchor dieses Stück ge-
schrieben wurde und der sehr 
begeistert war von der Inter-
pretation durch die Demminer.
„Wir freuen uns über den Er-
folg und darüber, damit un-
sere Region und das Land 
Mecklenburg-Vorpommern  
weiter bekannt gemacht und 
als Preisträger das Gastgeber-
land Deutschland würdig ver-
treten zu haben. Ich bin stolz 
auf meine Sängerinnen und 
Sänger und hoffe, noch viele 
weitere dieser Erfolge mit den 
Chören des Musikgymnasi-
ums bestreiten zu können“, so 
Chorleiter Matthias Wieczorek. 
� Text und Foto: 
� Constanze Lange

Den Sonderpreis im Gepäck

AUS DEM LANDKREIS
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Am 15. April ist der Fährbetrieb 
zwischen Verchen und Aalbude 
wieder aufgenommen worden. 
Das teilte Torsten Grahn, 
Geschäftsführer der Meck-
lenburg-Vorpommerschen Ver-
kehrsgesellschaft mbH (MVVG) 

mit.  Die Fähre ist grundsätzlich 
im Fünfzehn-Minuten-Takt un-
terwegs. 
Sie fährt vom 15. bis 30. April 
und vom 1. September bis  
20. Oktober in der Zeit von 10 bis 
18 Uhr. Vom 1. Mai bis 31. Au-

gust kann sie zwischen 10 und  
20 Uhr benutzt werden. Bei 
einem Bedarf von mehr als 
zehn Personen werden im an-
gegebenen Zeitraum Zusatz-
fahrten durchgeführt. �
� PM

Fähre zwischen Verchen und Aalbude

Das Regionalzentrum für de-
mokratische Kultur Mecklen-
burgische Seenplatte ist seit 
Jahren fest als Schnittstelle 
für kompetente Beratung im 
Bereich Demokratie und To-
leranz in unserem Landkreis 
verankert. Wir, als eines von 
fünf Regionalzentren in Me-
cklenburg-Vorpommern, sind 
für den gesamten Landkreis 
zuständig mit Sitz in Neubran-
denburg. Unsere Beratung ist 
kostenfrei, vertraulich und be-
darfsgerecht für alle Akteure der 
demokratischen Gesellschaft. 
Zielgruppen unserer Angebote 
sind Vereine, Verbände, Par-
teien und Wirtschaftsunterneh-
men, Politik und Verwaltungen, 

Kirche, Bildungseinrichtungen, 
Einzelpersonen, Netzwerke 
und Bündnisse. Wesentliche 
Schwerpunkte unserer Arbeit 
sind Krisenintervention, Ge-
meinwesenberatung und De-
mokratiebildung. 
Unter Krisenintervention ver-
stehen wir anlassbezogene, 
unmittelbare und zeitliche be-
grenzte Unterstützung in Krisen 
mit mutmaßlich rechtsextremem 
Hintergrund. 
Die Gemeinwesenberatung zielt 
langfristig auf die Stärkung de-
mokratischer Strukturen ab. Im 
Zentrum der Beratung stehen 
in diesem Zusammenhang vor 
allem verschiedenste Strate-
gien des „Empowerment“, um 

die Autonomie und Selbststän-
digkeit der betreffenden Akteure 
zu stärken. Ziel ist, schon im 
Vorfeld kritische Situationen 
zu vermeiden bzw. bei auftre-
tenden Krisen bedarfsgerecht 

agieren können. In diesem 
Rahmen stehen wir für die Er-
mittlung lokaler Bedarfe und 
Problemlagen, Moderation von 
Diskussionsprozessen, Unter-
stützung und Vernetzung kom-

munaler Akteure, Vermittlung 
von Angeboten und Kooperati-
onspartnern sowie Eltern- und 
Familienberatung beratend zur 
Seite.
Demokratiebildung bildet den 
dritten Kernbereich unseres 
Aufgabenfeldes. Demokratie 
ist keine einfache Staats- bzw. 
Gesellschaftsform und erst 
recht nicht selbstverständlich. 
Demokratie muss immer wieder 
erlernt, erfahren und gelebt wer-
den. Wir bieten Unterstützung 
beim Demokratielernen und 
-lehren, der Qualifizierung von 
Multiplikatoren und Fachkräf-
ten, der Beratung, Entwicklung 
und Unterstützung von Pro-
jekten im Bereich Demokratie-

bildung, der Durchführung von 
Informationsveranstaltungen 
sowie der Begleitung von Ent-
wicklungsprozessen einer de-
mokratischen Kultur in Schulen, 
Jugendclubs und Vereinen an. 

Kathrin Nepperschmidt
Leiterin des Regionalzentrums
für demokratische Kultur 
Mecklenburgische Seenplatte
Friedrich-Engels-Ring 48
17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5638877
Fax: 0395 5553293
info@cjd-rz.de 
www.cjd-rz.de

Der Name ist Programm: „Kunst- 
und Kulturrat Mecklenburgische 
Seenplatte“ wird der Verein 
amtlich heißen, wenn die Ein-
tragung über das Amtsgericht 
erfolgt ist. Etwa 50 Kunst- und 
Kulturschaffende sowie Interes-
sierte kamen am 7. April in das 
Neubrandenburger „Latücht“ 
zur Gründungsversammlung. 
Mit diesem spartenübergreifen-
den Zusammenschluss ist auf 
Kreisebene eine gemeinsame 
Stimme für Einzelpersonen und 
Institutionen gebildet worden, 
die Kunst und Kultur in der Me-
cklenburgischen Seenplatte in 
besonderer Weise unterstützen. 
Gleichfalls fungiert der Verein 
als Ansprechpartner in den 
Belangen von Kunst und Kul-

tur. Neben der Mitgestaltung 
der kulturellen Entwicklung im 
Landkreis will der Verein über 
die Grenzen hinaus mehr Auf-
merksamkeit auf die regionale 
Kulturlandschaft lenken. Vorge-
sehen sind Ausstellungen, Sym-
posien, Projekte zur kulturellen 
Bildung und Veranstaltungen. 
Dabei geht es ebenfalls darum, 
das Kunstbedürfnis zu wecken 
und Potenziale sichtbar zu ma-
chen, um so Erziehung, Bildung 
und Wissenschaft zu fördern.
Den Vorstandsvorsitz über-
nimmt der langjährige Leiter 
des Neubrandenburger Latücht-
Vereins und des Filmfestivals 
DokumentART, Holm-Henning 
Freier. Seine Stellvertreterin 
ist die Künstlerin Undine Sey-

farth, als Dozentin im Kunst-
haus Neustrelitz wie auch in 
Neubrandenburg tätig und als 
Schatzmeisterin wurde die Vor-
standsvorsitzende vom Kunst-
haus Neustrelitz, Ute Köpke, 
gewählt. 
Regional breit gefächert kom-
men die Gründungsmitglieder 
des „Kunst- und Kulturrates 
Mecklenburgische Seenplatte“ 
aus den verschiedensten Orten 
des Kreises. So hat das frisch 
geborene Netzwerk die besten 
Voraussetzungen, um sich zu 
einer starken Interessenver-
tretung zu entwickeln wie auch 
die Kulturlandschaft bis in den 
letzten Winkel des Landkreises 
wachsen zu lassen. 
� Text und Foto: KuKuRa MSE

Die Auszeichnung „Kultur- 
und Kreativpiloten Deutsch-
land 2014“ ist am 1. Mai in 
die neue Bewerbungsphase 
gegangen. Mit der Auszeich-
nung will die Bundesregie-
rung Kreativunternehmer des 
Landes für ihren Mut und ihren 
Ideenreichtum würdigen und 
sie sichtbarer machen. 

Zum fünften Mal in Folge 
werden deutschlandweit die 

insgesamt 32 Titelträger des 
Jahres gesucht. Bewerben 
kann sich jeder Freiberufler, 
Selbstständige, Gründer und 
jedes Unternehmen mit einer 
eigenen, kreativen Geschäfts-
idee - dabei ist es egal, ob es 
sich um eine erst geborene 
Idee oder bereits laufende 
Tätigkeit handelt. 

Gesucht werden Menschen, 
die für ihre Ideen brennen, die 

Unternehmer sind oder sein 
wollen. Es geht um Desig-
ner, Musiker, Filmemacher, 
Künstler oder Querdenker 
und Visionäre aus anderen 
Feldern der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft. Sie alle können 
sich bis zum 16. Juni unter der 
Website www.kultur-kreativpi-
loten.de bewerben. 

� Normen Schulz

Das Regionalzentrum für demokratische Kultur

„Kunst- und Kulturrat  
Mecklenburgische Seenplatte“ gegründet

Der Vorstand mit Beisitzern vom „Kunst- und Kulturrat Mecklenburgische Seenplatte“ kurz nach der Wahl.

Kultur- und Kreativpiloten gesucht

Mehr als 120 Bildende Künstler 
beteiligen sich an der landes-
weiten Aktion KUNST:OFFEN 
im Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte. Künstler, Kunst-
handwerker und Galeristen 
laden Einheimische und Gäste 
zum Schauen, Verweilen und 
Kaufen ein. 
In einem besonderen Ambiente 
wird KUNST:OFFEN auch in 
diesem Jahr eröffnet. Der 
Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte und die Stadt Dar-
gun möchten als Gastgeber 
am Freitag, dem 6. Juni, um 
19 Uhr zahlreiche Gäste aus 
Nah und Fern in der Kloster- 
und Schlossanlage Dargun 
begrüßen.

„9 : Neuland“ heißt die diesjäh-
rige kreisliche Ausstellung in 
der Kloster- und Schlossanlage 
Dargun, an der sich neun Künst-
ler und Künstlerinnen aus dem 
Landkreis beteiligen. Ines Die-
derich, Rainer Grassmuck, Sa-
bine Grundmann, Axel Heller, 
Bärbel Lenz, Dorothee Rätsch, 

Bernhard Schrock, Anne-Gret 
Tiedemann und Wolfgang 
Tietze betreten im wahrsten 
Sinne des Wortes Neuland mit 
der Gemeinschaftsausstellung 
in Dargun. Sie präsentieren 
unter der künstlerischen Lei-
tung des Holzbildhauers Klaus 
Olivier aus Schorrentin Aus-
schnitte ihres künstlerischen 
Schaffens.
Backsteine, Lichtspiele, Bilder 
und Skulpturen versprechen ein 
beeindruckendes Erlebnis für 
die Ausstellungsbesucher. Die 
Möglichkeit des Ausstellungs-
besuches besteht vom 7. Juni 
bis zum 5. Juli 2014.

Alle Künstler, die sich an Kunst: 
Offen beteiligen, die Adressen 
und weitere Informationen ste-
hen auf der Internetseite www.
lk-mecklenburgische-seen-
platte.de unter KUNST:OFFEN. 
Die Veranstaltungsflyer liegen 
auch in den Touristeninforma-
tionen, Sparkassen aus.
Erstmalig wird es für KUNST: 
OFFEN eine außergewöhnliche 

Abschlußveranstaltung geben. 
Die Finissage „Darguner Dra-
chenträume“ wird am Samstag, 
den 5. Juli 2014, ab 20 Uhr nicht 
nur kleine Leute verzaubern. 
Eine Feuerperformance, insze-
niert von und mit der Bildhauerin 
Ines Diederich aus Vogelsang, 
verführt in eine Traumwelt. 
„Trompeten in TROIA“ mit den 
Musikern Michael Vogt, Sören 
Linke und Stephan Stadtfeld 
des Konzerthausorchesters 
Berlin begleiten das Spektakel 
mit eigens dafür komponierter 
Musik.

Anmerkung: Die Fußballwelt-
meisterschaft wird bei der zeit-
lichen Planung berücksichtigt. 
Optional wird das Spiel auf 
einer Großleinwand in der Klo-
ster- und Schlossanlage Dargun 
übertragen. 
Kontakt für weitere Informa-
tionen: 
Adele Krien, 
Telefon 0395/570873123
adele.krien@lk-seenplatte.de
� PM

KUNST:OFFEN 2014 
Auftakt in Dargun

Musikertrio mit Herz und Energie - „Trompeten in TROIA“� Foto: privat

Beim Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte, Lea-
Toll-Schule/Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen, 
Poststr. 1, 17087 Altentrep-
tow wurde am Wochenende 
26./27.04.2014 ein Dienstsiegel 
entwendet. Es handelt sich um 
das sogenannte kleine Dienstsie-

gel mit dem kleinen Landeswap-
pen mit dem Siegeldurchmesser 
von 35 mm. Über dem Landes-
wappen befindet sich die Siegel-
nummer 1. Die Umschrift lautet in 
der oberen Siegelhälfte: „Schule 
mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen“ und in der unteren Sie-
gelhälfte „Altentreptow“. Dieses 

Dienstsiegel wird hiermit  für un-
gültig erklärt. Sollte das Dienst-
siegel gefunden werden, wird 
gebeten, dieses dem Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte, 
Zentrale Dienste/Schulverwal-
tungsamt, Platanenstraße 43, 
17033 Neubrandenburg zuzu-
leiten.� Der Landrat

Verlust eines Dienstsiegels

AUS DEM LANDKREIS
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Am 27.03.2014 trafen sich neun 
Schülerinnen aus Neubranden-
burger Schulen zum Girl’s Day 
in der Berufsfeuerwehr der Stadt 
Neubrandenburg. An diesem 
Tag konnten sich die Mädchen 
mit dem Beruf einer Feuerwehr-
frau vertraut machen.
„Es ist kein Job wie jeder an-
dere.“ wurde ihnen von Lars 
Granzin, Sachgebietsleiter 
Einsatzdienst, erklärt. Dieser 
fordert sehr viel von einem, ist 
aber auch sehr vielfältig. Nach 
der Einführung in das Berufs-
bild einer Feuerwehrfrau wur-
den die Schülerinnen mit allen 

Bereichen der Berufsfeuerwehr 
bekannt gemacht. Besichtigung 
der Leitstelle, wo die Notrufe 
eingehen. In der Fahrzeug-
halle waren die Fahrzeuge mit 
spezieller Ausrüstung zu sehen, 
um bei den unterschiedlichsten 
Einsätzen die entsprechenden 
Geräte nutzen zu können. Dann 
gab es Feuerwehr zum Anfas-
sen und Ausprobieren. Die 
persönliche Schutzausrüstung 
der Feuerwehrleute mit Atem-
schutzgeräten wurde gezeigt. 
Anschließend: Besichtigung der 
Rettungsstelle und Übung von 
lebensrettenden Maßnahmen 

an einer Puppe. Auf der Atem-
schutzübungsstrecke wurden 
die Geräte zum Belastungstest 
ausprobiert und die Übungs-
anlage einmal durchquert. Ein 
Sportraum steht den Feuer-
wehrleuten auch zur Verfügung, 
um sich fit zu halten. Zu Beginn 
der Veranstaltung wussten die 
Mädchen noch nicht so richtig, 
was sie erwartet, aber am Ende 
des Tages waren sie doch be-
geistert und erstaunt, wie alles 
funktioniert bei einem Alarm.
	
� Text und Foto: 
� Birgit Schmidt

Sie waren sehr zufrieden mit 
der Typisierungsaktion in 
der FTZ Neuendorf – die Ge-
schäftsführerin des Kreisfeu-
erwehrverbandes Jana Berndt 
und Kreiswehrführer Norbert 
Rieger. Für Kameradin Berndt, 
die Mitinitiatorin dieser Aktion 
und Kameradin von Uwe Berg-
mann sowie Mitglied der Freiwil-
ligen Feuerwehr Malchin, ging 
ein Wunsch in Erfüllung. Schon 
vor Beginn der Spendenaktion 
am 22. März 2014 um 10 Uhr bil-
dete sich vor dem Gebäude eine 
große Menschenschlange. Ka-
meraden aus vielen Wehren des 
Kreises waren angereist, aber 
auch Bürger aus der näheren 
Umgebung und der Stadt Neu-
brandenburg fanden sich ein. 
Alle durchliefen die Prozedur 
der Typisierung vom Ausfüllen 
der notwendigen Dokumente 
bis hin zur Entnahme von 5 ml 

Blut. Über 60 Helfer waren im 
Einsatz, darunter größtenteils 
Kameraden der Feuerwehr aber 
auch Krankenschwestern, Ret-
tungsassistenten und Ärzte für 
den praktischen Teil. Andere 
halfen an den Verpflegungs-
stellen.
701 Menschen nahmen an 
der Typisierungsaktion teil, 
aber auch die Geldspenden 
waren ein Erfolg. Geld, das 
benötigt wird zur Finanzierung 
der Blutuntersuchung, da die 
Kassen die Typisierung nicht 
bezahlen. Maßgeblich hieran 
beteiligt waren jene, die aus 
gesundheitlichen Gründen kein 
Blut abgeben durften. Weiterhin 
gab es auch viele Aktionen, um 
das Spendenkonto aufzufüllen. 
Beispiele dazu sind die Benefiz-
konzerte der beiden Schalmei-
enkapellen aus Malchin und des 
Freien Fanfarenzuges aus Neu-

brandenburg, die Spende des 
Flaschenpfandes der Kunden 
des EDEKA-Marktes Groth aus 
Neustrelitz und von Frau Groth 
selbst und der Spendenscheck 
der Freiwilligen Feuerwehr Gol-
chen und der Raiffeisenbank 
Malchin. 13.000 EUR kamen 
an diesem Tag zusammen und 
20.000 EUR standen dann ins-
gesamt zu Buche. Es war ein 
starker emotionaler Moment als 
Uwe Bergmann, der erkrankte 
Feuerwehrmann, mit seiner 
Familie erschien. Für ihn lief ja 
diese Aktion. Tief bewegt aber 
auch sehr dankbar empfand er 
das Engagement der Feuer-
wehrkameraden für sich und für 
andere Kranke. Ob sich unter 
den potenziellen Spendern 
einer befindet, deren Stamm-
zellen passen?
� Text und Foto: �
� Wolfgang Hagenow

Am 8. März 2014 präsentierte sich der Kreisfeuerwehrverband auf der EhrenamtMesse im 
Rathaus in Neubrandenburg und informierte über Maßnahmen der Brandschutzerziehung und 
Brandschutzaufklärung. 
Zur Veranschaulichung der Gefahren durch Rauch bei einem Brand und die Funktion des 
Rauchmelders wurde das Rauchdemohaus vorgeführt. Kreiswehrführer Norbert Rieger hat 
sich allerdings mehr Besucher gewünscht: „Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit und sollte 
mehr unterstützt werden. Es wurden auch Gespräche geführt mit Gästen, anderen Vereinen 
und Ehrenamtlern, wo eine Zusammenarbeit mit dem KFV angestrebt wird. Auf jeden Fall sind 
wir bei der nächsten EhrenamtMesse wieder dabei.“� Text und Foto: Birgit Schmidt

Am 14. März 2014 trafen sich 
160 Kameradinnen der Frei-
willigen Feuerwehren aus der 
Mecklenburgischen Seenplatte 
zur Frauentagsfeier im Kultur- 
und Konzerthaus in Malchin. 
Der Kreisfeuerwehrverband 
hatte eingeladen, um sich bei 
den Frauen und Mädchen für 
ihre ehrenamtliche Arbeit in 
ihren Wehren zu bedanken. 
Kreiswehrführer Norbert Rie-
ger betonte angesichts des 
Mitgliederschwundes, dass 

die Frauen unverzichtbar sind 
in den Freiwilligen Feuerweh-
ren und dankte ihnen für ihren 
Einsatz. Nachdem sich alle am 
Büffet gestärkt hatten, spielte 
die Schalmeienkapelle der 
FFW Malchin auf und brachte 
ordentlich Schwung in den Saal. 
Für gute Laune sorgte auch der 
DJ aus dem Schwabenland, 
der immer passende Songs 
für Tanzeinlagen fand. Clown 
Flori überraschte die Frauen 
mit kleinen Geschenken, wie 

Blumen, Schmetterlingen und 
Herzen. Zum fortgeschritte-
nen Abend konnten wir dann 
noch Lady Vegas als „neues 
Feuerwehrmitglied“ begrüßen. 
Ein großes Dankeschön an die 
Kameraden der FFW Malchin 
für die gute Vorbereitung der 
Feier. Einmütig wurde gesagt, 
es war ein gelungenes Fest und 
alle freuen sich schon auf das 
nächste Jahr. 
	
� Birgit Schmidt

Am 20. Februar 2014 führte Ka-
merad Mario Drawert von der 
Freiwilligen Feuerwehr Rowa, 
auf Anfrage der AWO-KiTa 
„Ballwitzer Landknirpse“, eine 
kleine Brandschutzerziehung 
durch. In einer freundlichen 
und interessanten Ausführung 
informierte er die Kinder über 
das Verhalten bei einem „Feuer 
in der Kita“.
Der nächste Morgen verlief bis 
um 10 Uhr auch als ein ganz 
normaler Kitatag. Doch fünf 
Minuten später war alles etwas 
anders. Was war passiert? Zwi-
schenzeitlich fuhr nämlich ein 
Feuerwehrauto vor die KiTa. 
Wehrführer Kamerad Hans-
Juergen Lohde baute eine 

Nebelmaschine zur Imitation 
eines Brandes im Gebäude auf. 
Plötzlich kam Qualm aus dem 
Kita-Gebäude und die Rettung 
begann.
Die Leiterin der Kita Frau Mar-
tina Wowarra und Frau Sabine 
Rogge führten die Kinder in 
einer ruhigen, aber direkten Art 
zum Ausgang und zum Sam-
melplatz. Ihre Hilfe war für alle 
Kinder erfolgreich, denn es kam 
keine Hektik oder Angst auf. 

Alle Kinder waren beim Sam-
melplatz angekommen, nur 
leider fehlte die Hortleiterin 
bei der Vollzähligkeitsprüfung. 
Jetzt hatten die Kameraden 
der Feuerwehren Rowa und 

Groß Nemerow einen echten 
Übungseinsatz, denn in der 
Zwischenzeit war die linke 
Seite des Gebäudes vollstän-
dig verqualmt und die Suche 
nach der Leiterin begann. Mit 
der kompletten persönlichen 
Schutzausrüstung gingen die 
Kameraden in das Gebäude 
und konnten die Leiterin unver-
letzt „retten“. Alle Beteiligten 
freuten sich über die erfolg-
reiche Übung, und der Beifall 
der Kinder zum Abschluss war 
der Dank an die Kameraden der 
Feuerwehr. 

� Text und Foto: 
� Hauptlöschmeister 
� Christoph BreßlerFeuerwehrfrauen  

aus dem Kreisgebiet feiern

Girl’s Day  
in der Berufsfeuerwehr

Hallo Feuerwehr  
… Danke Feuerwehr!

„Hilfe für Uwe“  
und andere Kranke – wir sind dabei

AUS DEM LANDKREIS
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Es ist noch nicht lange her, doch 
für viele nicht mehr vorstellbar:
Wie sah er aus, der Arbeitstag 
eines Bauern ohne moderne 
Technik, nur mit Pferd und 
Pflug? Am 31. Mai 2014 prä-
sentiert das AGRONEUM Alt 
Schwerin einen Arbeitstag der 
Kaltblutpferde. Das Kaltblut 

ist eine Pferderasse, die sich 
durch ihr hohes Körpergewicht 
und ihr ruhiges Temperament 
auszeichnet und vorwiegend 
als schwere Zugpferde in der 
Land- und Forstwirtschaft ein-
gesetzt wird. Erleben sie diese 
Pferde in Aktion. Erfahren Sie 
viel Wissenswertes zu den 

verschiedensten Einsatzmög-
lichkeiten und schauen Sie bei 
den ständigen Vorführungen mit 
historischen Arbeitsgeräten und 
an historischen Arbeitsmaschi-
nen zu. Für das leibliche Wohl 
ist ebenfalls mit einem abwechs-
lungsreichen Angebot gesorgt.
� AGRONEUM Alt Schwerin

Die vom Seniorenbeirat und 
dem Bund der Ruheständler, 
Rentner und Hinterbliebenen 
(BRH), Ortsverband Malchow 
organisierte Senioren-Einwoh-
nerversammlung zur Thematik 
der „Rentenbesteuerung und 
mehr“ Mitte März im Sportho-
tel besuchten 21 Frauen und 
Männer aus Malchow und Um-
gebung, um sich informieren zu 
lassen. 
Peter Piletzki, Mitglied des 
Kreisseniorenbeirates MSE 
und Seniorentrainer in Meck-
lenburg-Vorpommern trat als 
Gesprächspartner auf.
Er konnte die Anwesenden 
aus seinen langjährigen Er-
fahrungen in Steuerfragen und 
mit einem aktuellen Diavortrag, 

sachlich, verständlich und um-
fassend informieren und gab 
auf die zahlreichen Anfragen 
die erforderlichen Antworten. 
Er bot persönliche Beratungen 
den Interessierten zu den viel-
fältigsten und aktuellen Proble-
men an. Mit der Veranstaltung 
wurde klar, dass Unwissenheit 
nicht vor einer Strafe schützt.
Sie können sich bei ihm unter 
der Telefon-Nr. 0800-3305176 
montags bis freitags in der Zeit 
zwischen 8 und 18 Uhr melden, 
um einen Termin zu vereinba-
ren. 

Gudrun Piatkiewicz, Koor-
dinatorin für Seniorenarbeit 
und Behindertenbeauftragte 
des Landkreises Mecklenbur-

gische Seenplatte nahm eben-
falls an der Veranstaltung teil 
und informierte u. a. über das 
Modellprojekt des Blinden- und 
Sehbehinderten-Vereins M-V 
e.V. Sie gab bekannt, dass 
sich die Betroffenen an die Be-
ratungsstellen in Demmin, Neu-
brandenburg, Stavenhagen und 
in Waren (Müritz) wenden kön-
nen, um sich zur Antragstellung 
zum Nachteilsausgleich, über 
Blindenhilfsmittel und deren 
Beschaffung, zum Erlernen le-
benspraktischer Fähigkeiten, 
der Erlangung von Mobilität, des 
Erlernens der Punktschrift und 
der Freizeitgestaltung informie-
ren zu lassen.

� Erich Rottenau

Die Stadt Waren (Müritz) 
beabsichtigt ein Jugendzen-
trum mit dem Namen „JOO“ 
zu bauen und sucht deshalb 
Partner aus der Kinder- und 
Jugendhilfe, Verwaltung, Poli-
tik, Schule, Medien, Wirtschaft 
und Kultur, die über  Wissen 
und Erfahrungen in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
verfügen und in der Lage sind:

-	 die Einrichtung der Kin-
der- und Jugendarbeit mit 
attraktiven Angeboten zu 
füllen

-	 und nachhaltig zu koope-
rieren

-	 und Angebote gemeinsam 
mit Jugendlichen planen 
und durchzuführen.

Es soll ein ganzheitliches 
Angebot geschaffen werden, 
welches die Möglichkeit der 
Begegnung, der Bildung, des 
Sportes, der Musik, der Kunst 
beinhaltet. Bei allen Projekten 
stehen die Interessen der Kin-
der und Jugendlichen im Vor-
dergrund.

Näherer Informationen auf der 
Internetseite unter: 
www.waren-mueritz.de/start 
Wer Interesse hat, sendet bitte 

seine Bewerbungsunterlagen 
bis zum 02. Juni 2014 mit der 
•	 Darstellung des Vereins/

Institution
•	 Konzept und Finanzie-

rungsplan
•	 Darstellung der Leistung 

der Angebote
•	 Aussagen zum Eigenanteil 

bzw. Eigenleistungen

an die 
Stadt Waren (Müritz)
Amt für Ordnung, 
Soziales und Kultur

Zum Amtsbrink 1
17192 Waren (Müritz).

Aufruf zur Interessenbekundung  
für Jugendzentrum 

Arbeitstag der Kaltblutpferde

(v.l.n.r) Ursula Martin, Gudrun Piatkiewicz und Rosemarie Hoheisel sowie Erich Rottenau, Peter Piletzki und 
Hermann Krüger Vorstandsmitglieder, des BRH- Ortsverbandes Malchow � Foto: SBR Malchow

Senioreneinwohnerversammlung in Malchow war gut besucht

„Rentenbesteuerung und mehr“

Im April nahm der Kreistag folgende Angelegenheit zur Kenntnis:
-	 Beteiligungsbericht 2012 des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte

Der Kreistag beschloss folgende Angelegenheiten:
-	 Auflösung des zeitweiligen Ausschusses „Projekt Jugendzen-

trum“
-	 Kreditrichtlinie des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
-	 Annahme einer Geldspende für die Müritz-Schule Sietow in 

Höhe von 5.000,00 EUR
-	 Annahme einer Geldspende für die Tom-Mutters-Schule in 

Höhe von 2.000,00 EUR
-	 Übernahme der Geschäftsanteile der Stadt Neubrandenburg an 

der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- und 
Deponie GmbH

-	 Öffentlichen-rechtlichen Vertrag zur Vermögensauseinan-
dersetzung zwischen der Stadt Neubrandenburg und dem 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aufgrund der Land-
kreisneuordnung im Jahr 2011

-	 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte und kreisangehörigen Städten 
zur Aufgabenübertragung von Adressänderungen ohne Hal-
terwechsel und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen 

-	 Struktur zur ÖPNV-Marktorganisation im Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte und regelmäßige Berichterstattung im 
Wirtschaftsausschuss

-	 Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Kostenbeteiligung im 
straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr für den 
Stadtverkehr Waren

-	 Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
-	 Verfassungsbeschwerde gegen das 4. Änderungsgesetz des 

Kindertagesförderungsgesetzes M-V zu erheben
-	 Außerplanmäßige Erhöhung der Erträge/Aufwendungen zur 

Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege

-	 Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen 2013 im Sozialamt, Jugendamt und im Amt 
Zentrale Dienste/Schulverwaltung

-	 Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Berufliche 
Schule im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Malchin/
Demmin

-	 Schulträgerbeschluss zur Umsetzung der Fortschreibung der 
Schulentwicklungsplanung Berufliche Schule Malchin/Demmin 
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

-	 Zustimmung zum Abschluss einer Zielvereinbarung 2014 zwi-
schen den Städten Neubrandenburg, Neustrelitz und dem Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte zur Theater und Orchester 
GmbH

-	 Radwegekonzept des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte

-	 Eintrittsgelder für das AGRONEUM Alt Schwerin rückwirkend 
zum 01.01.2014

-	 Entschädigung des Kreiswehrführers in Höhe von 700,00 EUR 
und dessen drei Stellvertreter in Höhe von 350,00 EUR monat-
lich 

-	 Erwerb einer Demokratieaktie durch den Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte in Höhe von 1.000,00 EUR

-	 Zukunftssichernde Beförderung von Kindern und Jugendlichen 
im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und Unterbreitung 
eines konkretisierten Vorschlags hierzu; Umsetzungsziel ist der 
Schuljahresbeginn 2015/16

-	 Erhalt der Durchgängigkeit der Mecklenburgischen Südbahn 
und Sicherung dieser durch den Klageweg

-	 Initiative zur Änderung der Entschädigungsverordnung des 
Landes M-V in Bezug auf die Entschädigung von stellvertre-
tenden sachkundigen Einwohnern/innen 

Folgende Angelegenheiten wurden in die Ausschüsse ver-
wiesen:
-	 Kulturelle Angebotsvielfalt im ländlichen Raum sichern - Fahr-

bibliothek im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erhalten
-	 Konzept zum Bildungs- und Teilhabepaket

Sämtliche Sitzungsunterlagen für den Kreistag, den Kreisaus-
schuss und die Fachausschüsse stehen über das Ratsinfor-
mationssystem auf der Internetseite des Landkreises www.
lk-mecklenburgische-seenplatte.de zur Verfügung.

Kreistagsbeschlüsse vom 28. April 2014
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Der Kreiswahlausschuss des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte stellt gem. § 18 Abs. 2 Eu-
ropawahlgesetz (EuWG) das endgültige Wahlergebnis zur Wahl des Europäischen Parlaments vom 
25. Mai 2014 fest.
Die öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte findet am
	 am Freitag, dem 30. Mai 2014, um 14:00 Uhr 
	 am Regionalstandort Neubrandenburg, Platanenstraße 43 
	 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Beratungsraum 2.055
statt.

Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.

Neubrandenburg, 14. Mai 2014� Johannes Waeller
� Kreiswahlleiter

Der Kreiswahlausschuss des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte stellt gem. § 33 Abs. 1, 2 des 
Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - 
LKWG M-V) das endgültige Wahlergebnis zur Wahl des Kreistages vom 25. Mai 2014 fest. 
Die öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte findet am
	 am Freitag, dem 30. Mai 2014, um 14:30 Uhr 
	 am Regionalstandort Neubrandenburg, Platanenstraße 43 
	 des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Beratungsraum 2.055
statt.

Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.

Neubrandenburg, 14. Mai 2014� Johannes Waeller
� Kreiswahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung 
des Kreiswahlleiters über die öffentliche Sitzung  

des Kreiswahlausschusses des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte für die Europawahlam 25. Mai 2014

Öffentliche Bekanntmachung
des Kreiswahlleiters über die öffentliche Sitzung  

des Kreiswahlausschusses des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte für die Kommunalwahl am 25. Mai 2014

Bekanntmachungen / Kreistag

AUS DEM LANDKREIS
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Kreistag

Statistik Kreistagsarbeit 2011 - 2014 
   

Abkürzungen: 
Kreisausschuss 	 KA
Kreistag 	 KT
Jugendhilfeausschuss 	 JHA
Rechnungsprüfungsausschuss 	 RPA
zeitweiliger Ausschuss 	 zA
Unterausschuss 	 UA

Wenn dieser Kreisanzeiger 
erscheint, stehen die Wahlen 
für die Kommunen und für den 
neuen Kreistag unmittelbar 
bevor oder sie sind soeben 
vollzogen worden. Nach die-
sem 25. Mai 2014 wird sich 
Ende Juni auch der neue Kreis-
tag für die Mecklenburgische 
Seenplatte konstituieren. Für 
diese und alle folgenden Sit-
zungen des Kreistages laufen 
die organisatorischen Fäden im 
Kreistagsbüro in der Kreisver-
waltung zusammen. Dort sind 
Britta Freese und Kathrin La-
bahn die beiden Ansprechpart-
nerinnen für alle 77 Mitglieder 
des Kreistages und die sach-
kundigen Einwohnerinnen und 
Einwohner. Zugleich sind sie 
die Schnittstelle zwischen den 
Kreistagsmitgliedern bzw. den 
Fraktionen und den Fachämtern 
in der Kreisverwaltung. 

Folgende Aufgaben erledigen 
Frau Freese und Frau Labahn 
im Kreistagsbüro:
-	 Betreuung des Kreistags-

präsidiums, des Kreistages 
und des Kreisausschusses

-	 Erarbeitung des Sitzungs-
planes für das gesamte Jahr

-	 Organisatorische Vor- und 
Nachbereitung der Sit-
zungen des Kreistages und 
des Kreisausschusses

-	 Zentrale Organisation der 
Fachausschüsse

-	 Einhaltung der terminge-
rechten Erarbeitung und 
Versendung von Unterla-

Kreistagspräsident Michael 
Stieber führt am 24. Juni 2014 
eine Bürgersprechstunde 
durch. 
Sie findet ab 15 Uhr im Land-
ratsamt Neubrandenburg, 
Büro des Kreistagspräsi-

denten (Zimmer 3.016), Pla-
tanenstraße 43, statt. 
Interessenten sind herzlich 
gebeten, sich möglichst vor-
her anzumelden. Zur Ter-
minabstimmung stehen die 
Mitarbeiterinnen des Kreis-

tagsbüros gern zur Verfü-
gung. Erreichbar sind sie 
unter der Telefonnummer: 
0395 57087 5021 oder 5022 
bzw. E-Mail: kreistagsbuero@
lk-seenplatte.de.
� PM

Durch den Beschluss der 
Hauptsatzung auf dem letzten 
Kreistag dieser Wahlperiode, 
am 28. April 2014, bekamen 
das Wappen und die Flagge 
des Landkreises Mecklenbur-
gische Seenplatte seine Gül-
tigkeit. Zur deren Bedeutung 
und zur Entstehung nachfol-
gende Ausführungen:

Der Landkreis Mecklenbur-
gische Seenplatte setzt sich 
aus dem östlichen Teil des 
historischen Mecklenburgs 
sowie einem kleineren Teil des 
historischen Vorpommerns 
zusammen. Er wurde am  
04. September 2011 durch 
eine neue Kreisgebietsreform 
gebildet. Mit einer Fläche von 
5.468 Quadratkilometern ist er 
aktuell der größte Landkreis in 
Deutschland. 
Der Landkreis ist geprägt durch 
die namensgebende Seenplatte 
mit dem Müritz-Nationalpark. 
Die meisten Seen sind durch 
natürliche oder künstliche Ka-
näle miteinander verbunden. 
Kreisstadt ist die Stadt Neu-
brandenburg, die hat der Ritter 
Herbord von Raven im Auftrag 
des Markgrafen Johann I. von 
Brandenburg 1248 zum Schutz 
des 1236 von Pommern erwor-

benen Gebietes anlegen las-
sen. Die Wirtschaft des Landes 
wird stark durch den Tourismus 
geprägt. Große Betriebe und 
bedeutende Einrichtungen für 
Bildung und Forschung sind in 
diesem Landkreis vertreten.
Der Landkreisname Mecklen-
burgische Seenplatte, der sich in 
einem Bürgerbescheid durchge-
setzt hatte, wird im Wappen zum 
Ausdruck gebracht, da Teile des 
heutigen Landkreises auf Ge-
biete der Herrschaft Werle bzw. 
des Herzogtums Pommern zu-
rückgehen. Der Greif ist in dem 
Wappen von Altentreptow und 
Demmin zu finden, der Werler 
Stierkopf z. B. im Wappen des 
alten Landkreises Müritz.
Werlischer Stierkopf und Pom-
merscher Greif sind als Wap-
penbild in diesem Landkreis 
weit verbreitet.
Die sieben Wellenfäden deuten 
auf die schöne wasserreiche 
Gegend und die Anzahl auf die 
vormaligen Altkreisstädte (Al-
tentreptow, Demmin, Neubran-
denburg, Neustrelitz, Malchin, 
Waren, Röbel hin).
Die blau-gelb gestreifte Flagge 
ist mit dem Landkreiswappen 
belegt.

Das Wappen und die Flagge 
wurden von Herrn Heinz Kipp-
nick aus Schwerin entworfen.

Aus heraldischer Sicht erklä-
ren sich Wappen und Flagge 
folgendermaßen:

Wappen

„Gespalten und durch Wellen-
schnitt halbgeteilt; vorn in Gold 
ein halber hersehender, golden 
gekrönter schwarzer Stierkopf 
am Spalt mit geschlossenem 
Maul, ausgeschlagener roter 
Zunge und silbernem Horn; 
hinten oben in Silber ein auf-
gerichteter, golden bewehrter 
roter Greif mit aufgeworfenem 
Schweif, unten in Blau sieben 
silberne Wellenfäden.“

Flagge

„Die Flagge des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte 
ist gleichmäßig und quer zur 
Längsachse des Flaggentuchs 
von Blau und Gelb gestreift. 
In der Mitte des Flaggentuchs 
liegt, auf jeweils ein Drittel der 
Länge des blauen und gelben 
Streifens übergreifend, das 
Landkreiswappen. Die Höhe 
des Flaggentuchs verhält sich 
zur Länge wie 3 zu 5.“

Verwendung 
und Rechtsschutz
Das Wappen und die Flagge 
sind die Hoheitszeichen des 
Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte und als solche ge-
setzlich gegen Missbrauch ge-
schützt.
Die Wappengenehmigung 
wurde am 11. März 2014 auf 
der Grundlage des § 95 i. V. m. 

§ 9 Abs. 1 Satz 2 der Kommu-
nalverfassung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777) durch den 
Innenminister des Landes Me-
cklenburg-Vorpommern erteilt. 
Das Wappen wurde unter der 
Nummer 351 in die Wappenrolle 
des Landes eingetragen.
Die Verwendung des Wappens 
ist in der 5. Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung des 
Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte vom 30.04.2014 ge-
regelt:

„Die Verwendung des Kreiswap-
pens durch Dritte ist zu beantra-
gen und bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung des 
Landrates oder der Landrätin. 
Ordnungswidrig im Sinne des  
§ 5 Abs. 3 der Kommunalverfas-
sung M-V handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig das Wappen 
des Landkreises ohne die nach 
Satz 2 erforderliche Genehmi-
gung verwendet.“

Voraussetzungen für die Ver-
wendung des Wappens:
Die Verwendung des Wappens 
kann erlaubt werden, wenn 
der Antragsteller und der be-
absichtigte Gebrauch das An-
sehen des Landkreises nicht 
gefährdet oder schädigt, jeder 

Anschein eines amtlichen Cha-
rakters vermieden wird und das 
Wappen heraldisch richtig und 
künstlerisch einwandfrei wieder-
gegeben wird.

Antrag
Falls Sie das Wappen verwen-
den möchten, stellen Sie einen 
schriftlichen Antrag an folgende 
Adresse:

Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat
Kreistagsbüro
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg

oder per E-Mail: 
kreistagsbuero@lk-seenplatte.de

Ansprechpartner:
Kathrin Labahn
Telefon: 0395 57087-5021

unter Angabe 
•	 des Verwendungszweckes, 
•	 der inhaltlichen Beschrei-

bung des Projektes
•	 eines Entwurfes, wie das 

Wappen verwendet werden 
soll.

Der Antrag ist auf der Internet-
seite des Landkreises www.lk-
mecklenburgische-seenplatte.
de abrufbar.

Wappen und Flagge beschlossen

Das Kreistagsbüro und seine Aufgaben

Sprechstunde des Kreistagspräsidenten

gen der Gremienarbeit (z. 
B. Beschlussvorlagen, Ein-
ladungen, Protokolle usw.)

-	 Wappenangelegenheiten
-	 Verwaltung des Ortsrechts
-	 Erfassung der Kontaktdaten 

der Kreistagsmitglieder und 
der sachkundigen Einwoh-
nerinnen und Einwohner

-	 Abrechnung von Aufwands-
entschädigungen, Sitzungs-
geldern, Verdienstausfällen 
und Reisekosten

-	 Bearbeitung von Anfragen 
der Kreistagsmitglieder 
zu Themen aus dem po-
litischen Raum und zum 
Verwaltungsgeschehen

Frau Britta Freese
Tel.: 0395 57087 5022

Frau Kathrin Labahn
Tel.: 0395 57087 5021

Fax: 0395 57087 65900 
E-Mail: kreistagsbuero@lk-seenplatte.de 
E-Mail: kreistagspraesident@lk-seenplatte.de

Anschrift:
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Kreistagsbüro
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg� Text und Fotos: LK MSE

Bekanntmachungen

KREISTAG / BEKANNTMACHUNGEN



Mecklenburgische Seenplatte · Jg. 3 · Nummer 03/14	 Seite 11	

1.	 Der Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 
verkauft meistbietend 
ein bebautes Grundstück 
(ehemalige Friedländer 
Wiese) in 17099 Galen-
beck/Ortsteil Schwichten-
berg, Zur Kleinbahn 8, 9.

Das Grundstücksareal mit einer 
Gesamtgröße von 4,3800 ha 
befindet sich in der Flur 6 der 
Gemarkung Schwichtenberg. 
Es ist bebaut mit diversen 
Zweckgebäuden. Es wurde 
langjährig genutzt als Jugend-
unterkunft. Bekanntheit erhielt 
das Areal durch das Jugendob-
jekt „Friedländer Große Wiese“ 
in der Zeit von 1958 bis 1962. 
Für das Gebäudeensemble be-
steht Denkmalschutz.
Das Bauplanungsrecht richtet 
sich nach § 35 BauGB. Dem 
Bieter wird empfohlen, nähere 
Angaben zum Baurecht bei der 
Stadt Friedland zu erfragen.
Der Landkreis behält sich vor, 
von einem Verkauf des Grund-
stückes abzusehen, zu Nachge-
boten aufzufordern oder das 
Grundstück erneut anzubieten.
Die Auswahl erfolgt nach dem 
Höchstgebot. Angaben eines 
zukünftigen Nutzungskon-
zeptes sind beizufügen.

2.	 Der Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 
verkauft meistbietend ein 
bebautes Grundstück in 
der Weinbergstraße 19 
von Waren(Müritz).

	 Das Mindestgebot beträgt 
37.000,00 EUR.

Das Grundstück mit einer Größe 
von 432 qm befindet sich in der 
Flur 10 der Gemarkung Waren. 
Es ist bebaut mit einer Baracke 
aus den 60er-Jahren. 
Das Bauplanungsrecht richtet 
sich nach § 34 BauGB. Dem 
Bieter wird empfohlen, nähere 
Angaben zum Baurecht mittels 
Bauvoranfrage bei der Stadt 
Waren (Müritz) zu erfragen.
Der Landkreis behält sich vor, 
von einem Verkauf des Grund-
stückes abzusehen, zu Nachge-
boten aufzufordern oder das 
Grundstück erneut anzubieten.
Die Auswahl erfolgt nach dem 
Höchstgebot. 

Weitere Informationen erteilt 
Ihnen Frau Kathrin Krzyslak, 
Tel. 0395 57087-2191 bzw. per 
E-mail unter kathrin.krzyslak@
lk-seenplatte.de.
Interessenten können ihr Ange-
bot schriftlich in einem ver-
schlossenen Briefumschlag 
versehen mit dem Vermerk

zu 1. 	 „Bitte nicht öffnen - Fried-
land, Zur Kleinbahn 8“ 
bzw.

zu 2. 	 „Bitte nicht öffnen - Waren 
- Weinbergstraße 19“

bis zum 20. Juni 2014 beim

Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte
Der Landrat
Amt für Zentrale 
Dienste/Schulverwaltungsamt
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg

einreichen.

Aufgrund des § 92 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 2 der Kom-
munalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. 
S. 777) wird durch Beschluss-
fassung des Kreistages des 
Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte vom 28. April 2014 
folgende 5. Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung des 
Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung des Land-
kreises Mecklenburgische 
Seenplatte vom 6. Dezember 
2011, geändert durch:
- 	 die Erste Satzung zur Ände-

rung der Hauptsatzung vom 
26. März 2012

- 	 die Zweite Satzung zur Än-
derung der Hauptsatzung 
vom 17. September 2012

- 	 die Dritte Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung vom 
3. Dezember 2012

- 	 die Vierte Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung vom 
02. Dezember 2013

wird wie folgt geändert:
1.	 § 1 Name, Sitz und Gebiet
§ 1 wird um den bisherigen § 2 
(Kreisgebiet) ergänzt und erhält 
folgenden Absatz 3:
(3) Das Gebiet des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte 
besteht aus den Städten und 
Gemeinden, die nach gel-
tendem Recht zu ihm gehören. 

Auf § 7 Absatz 2 Landkreisneu-
ordnungsgesetz (LNOG M-V) 
wird insbesondere verwiesen.

2.	 § 2 Kreisgebiet
§ 2 erhält folgende Neufassung:

§ 2 
Wappen, Siegel, Flagge

(1) Der Landkreis Mecklenbur-
gische Seenplatte führt das 
folgende Wappen: „Gespalten 
und durch Wellenschnitt halb-
geteilt; vorn in Gold ein halber 
hersehender, golden gekrönter 
schwarzer Stierkopf am Spalt 
mit geschlossenem Maul, aus-
geschlagener roter Zunge und 
silbernem Horn; hinten oben in 
Silber ein aufgerichteter, gol-
den bewehrter roter Greif mit 
aufgeworfenem Schweif, unten 
in Blau sieben silberne Wellen-
fäden.“
(2) Das Dienstsiegel zeigt das 
Wappen des Landkreises und 
die Umschrift „LANDKREIS 
MECKLENBURGISCHE SE-
ENPLATTE“ sowie eine Kenn-
nummer.
(3) Die Flagge des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte 
ist gleichmäßig und quer zur 
Längsachse des Flaggentuchs 
von Blau und Gelb gestreift. 
In der Mitte des Flaggentuchs 
liegt, auf jeweils ein Drittel der 
Länge des blauen und des gel-
ben Streifens übergreifend, das 
Landkreiswappen. Die Höhe 
des Flaggentuchs verhält sich 
zur Länge wie 3 zu 5.

(4) Die Verwendung des Kreis-
wappens durch Dritte ist zu 
beantragen und bedarf der vor-
herigen schriftlichen Genehmi-
gung des Landrates oder der 
Landrätin. Ordnungswidrig im 
Sinne des § 5 Abs. 3 der Kom-
munalverfassung M-V handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
das Wappen des Landkreises 
ohne die nach Satz 2 erforder-
liche Genehmigung verwendet.

3.	 § 8 Kreisausschuss 
In § 8 Absatz 4 Satz 2 werden 
die Ziffern 1 und 2 durch fol-
gende Regelung ersetzt:
Der Kreisausschuss entschei-
det im Einvernehmen mit der 
Landrätin oder dem Landrat 
über dienst- und personal-
rechtliche Angelegenheiten der 
Beamten und Angestellten, die 
als Dezernentinnen oder Dezer-
nenten oder als Amtsleiterinnen 
oder Amtsleiter tätig sein sollen 
oder tätig sind. Entscheidungen 
über die Anerkennung von 
Dienstunfällen und die Geneh-
migung von Nebentätigkeiten, 
Erholungs- und Sonderurlaub 
werden gemäß § 11 Absatz 4 
auf die Landrätin oder den Land-
rat übertragen.

4.	 § 15 Aufwandsentschädi-
gung 

In § 15 wird nach Absatz 5 fol-
gender Absatz 6 neu eingefügt:
(6) Finden an einem Tag meh-
rere Sitzungen an ein und 

demselben Ort statt, so wird 
nur eine sitzungsbezogene 
Aufwandsentschädigung ge-
zahlt. Für Sitzungen, die nicht 
am selben Tag beendet werden, 
wird eine weitere sitzungsbezo-
gene Aufwandsentschädigung 
nur gezahlt, wenn die Sitzungen 
insgesamt mindestens acht 
Stunden gedauert haben.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach 
ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Neubrandenburg, 30. April 2014

� i. V. Konieczny
� Heiko Kärger
� Landrat

Bekanntmachungshinweis 
Soweit beim Erlass dieser Sat-
zung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden. Die 
Frist gilt nicht für die Verletzung 
von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvor-
schriften.

02.05.2014
Förmliche Bekanntmachung Umwelt-
verträglichkeitsprüfung/hier Basedow 
Neuverlegung des verrohrten Biergra-
bens
30.04.2014
5. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung
30.04.2014
Bekanntmachung der zuständigen 
Straßenaufsichtsbehörde zur Einzie-
hung eines öffentlichen Weges in der 
Gemeinde Schloen-Dratow
30.04.2014
Bekanntmachung der zuständigen 
Straßenaufsichtsbehörde zur Einzie-
hung eines öffentlichen Weges in der 

Gemeinde Leizen/hier: Minzow-Nr. 19
30.04.2014
Bekanntmachung der zuständigen 
Straßenaufschtsbehörde zur Einzie-
hung eines öffentlichen Weges in der 
Gemeinde Leizen/hier: Minzow-Nr. 18 
29.04.2014
Verlust eines Dienstsiegels/hier: Lea-
Toll-Schule/Schule mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen, Altentreptow 
28.04.2014
Allgemeinverfügung für das Befahren 
der Feldberger Seen mit motorgetrie-
benen Wasserfahrzeugen 
17.04.2014
Beitragsfestsetzung zur Wildscha-
densausgleichskasse 

14.04.2014
Bekanntmachung nach § 3a Satz 2 
des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG)/hier: 
Biogasanlage Kublank
09.04.2014
Bodenrichtwerte 2013 im Geoportal
07.04.2014
Öffentliche Auslegung des Naturpark-
plans Nossentiner/Schwinzer Heide 
04.04.2014
Richtlinie zur Finanzierung der Kin-
dertagesförderung
02.04.2014
Öffentliche Bekanntmachung der 
Wahlvorschläge für die Wahl der 
Kreistagsmitglieder des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte am 25. 
Mai 2014
01.04.2014
Jahresabschluss Theater und Or-
chester GmbH Neubrandenburg/
Neustreliz von 2012
01.04.2014
Jahresabschluss Deutsche Tanzkom-
panie gemeinnützige GmbH, Neustre-
litz von 2012
28.03.2014
Öffentliche Ausschreibung des 
Landkreises Mecklenburgische Se-
enplatte, Neubau Radweg MST 36, 
Trollenhagen - Neubrandenburg, 1. 
BA

27.03.2014
Bekanntmachung des Kreiswahllei-
ters Nachrückerverfahren/hier: Chri-
stine Bülow 
24.03.2014
Beteiligungsrichtlinie des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte
19.03.2014
Fortschreibung des Landesraument-
wicklungsprogramms M-V
18.03.2014
Offenes Verfahren (europaweite 
Ausschreibung), Lieferung von preis-
gebundenen Schulbüchern, Nach-
schlagewerken und Lesestoffen für 
Schulen in kreislicher Trägerschaft im 
Schuljahr 2014/2015 

Bekanntmachungen im Zeitraum vom 15.03.2014 - 08.05.2014

5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Ausschreibungen

Wildschadensausgleichskasse
Bekanntmachung über die Beitragsfestsetzung zur Wildschadensausgleichskasse des Landkreises 
Mecklenburg Seenplatte im Kassenjahr 2014/2015

I. 	 Finanziell beitragspflichtig sind die im § 2 der Beitragssatzung der Wildschadensausgleichskasse 
Genannten, deren Jagdbezirksflächen auf dem Gebiet des Landkreises Mecklenburgische Se-
enplatte liegen.

II.	 Für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen soll der landwirtschaftliche Nutzer, dessen Kulturen in 
den o. g. Jagdbezirken liegen, Sachbeiträge nach § 3 der Beitragssatzung der Wildschadensaus-
gleichskasse leisten.

III.	 Grundbeiträge:
	 Auf der Vorstandssitzung der Kasse am 27.03.2014 wurden entsprechend der Beschlüsse der 

M-V vom 16.02.2013 folgende Festlegungen getroffen:
	 Der Grundbeitrag je ha Jagdfläche wird für die einzelnen Außenstellen nach der Höhe der aus-

gezahlten Wildschäden im Jagdjahr 2013/2014 wie folgt gestaffelt. Ausgenommen sind Wasser-
flächen von Seen ab 30 Hektar und von künstlichen Fischteichen.

Schadenshöhe 	 AST Demmin 	 AST Müritz 	 AST MST 	 AST Nbdg.
0 - 1000 € 	 15 Cent/ha 	 15 Cent/ha 	 35 Cent/ha	 15 Cent/ha
1001 - 2000 € 	 20 Cent/ha 	 20 Cent/ha 	 45 Cent/ha 	 20 Cent/ha
2001 - 3000 € 	 25 Cent/ha 	 25 Cent/ha 	 50 Cent/ha 	 25 Cent/ha
ab 3001 € 	 30 Cent/ha 	 30 Cent/ha 	 60 Cent/ha 	 30 Cent/ha

IV.	Schadensbeiträge:
	 Für alle Außenstellen der Kasse gilt ein einheitlicher Beitragssatz, der sich aus der Höhe der 

ausgezahlten Wildschäden des Jagdjahres 2013/2014 wie folgt errechnet:
	 Schadenshöhe	Höhe des Schadensbeitrages 
____________________________________
	 0 - 2000 € 	 20 % der Schadenssumme
	 ab 2001 € 	 40 % der Schadenssumme

	 Die Beiträge werden bis zum 01.06.2014 als Einzelbescheide erhoben.
	 Zum Wildschadensersatz verpflichteten Mitgliedern werden im Schadensfall auf Antrag 90 % 

des Wildschadens erstattet und an den Geschädigten ausgezahlt. Sollte ein erhebliches Mit-
verschulden durch den Ersatzverpflichteten vorliegen, kann laut § 14 Abs. 3 der Hauptsatzung 
der Wildschadensausgleichskasse der Wildschadensausgleich, durch den Geschäftsführer, mit 
Zustimmung des Kassenvorstandes, in besonderen Fällen gemindert werden.

	 Diese besonderen Fälle sind in § 14 Abs. 3 Bst. a - e der Hauptsatzung geregelt.

V.	 Die Beitragspflicht für den Grund- und Schadensbeitrag entsteht mit Beginn des Kassen-
jahres 2014/2015.

	 Die Ersatzpflichtigen, die im Jagdjahr 2013/2014 Wildschaden hatten und durch die Wildscha-
densausgleichskasse ausgeglichen wurden, bleiben trotz Änderung der Pachtverhältnisse scha-
densbeitragspflichtig.

Vl.	 Die Beiträge sind innerhalb eines Monats nach Erhalt des Beitragsbescheides fällig.

Stavenhagen, den 15.04.2014� E. Will
� Vorsteher

Der nächste Kreisanzeiger des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erscheint am 19. Juli 2014.
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Auf Grundlage des § 21 Abs. 
7 des Wassergesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (LWaG) vom 30. Novem-
ber 1992 (GVOBl. S. 669), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 4. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V S. 759, 765), des § 8 Abs. 
1 und § 21 Abs. 2 des Gesetzes 
des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsge-
setz - NatSchAG M-V) vom 
23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 
S.66), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 14 des Gesetzes vom 12. 
Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 
395), § 23 Abs. 2 Bundesnatur-
schutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 Absatz 100 
des Gesetzes vom 7. August 
2013 (BGBl. I S. 3154), sowie 
unter Bezugnahme auf § 6 Pkt. 
11 der Verordnung über die 
Festsetzung des Landschafts-
schutzgebietes mit der Bezeich-
nung „Landschaftsschutzgebiet 
Feldberger Seenlandschaft“, 
veröffentlicht im Amtlichen Mit-
teilungsblatt des Landkreises 
Mecklenburg-Strelitz vom 06. 
März 1996, erlässt der Land-
rat des Landkreises Mecklen-
burgische Seenplatte folgende 
Allgemeinverfügung. 
 

§ 1
Geltungsbereich 

Die Allgemeinverfügung regelt 
das Befahren mit motorgetrie-
benen Wasserfahrzeugen auf 
folgenden Seen in der Feldber-
ger Seenlandschaft: 
- 	 Breiter Luzin (einschließlich 

Lütter See), 
- 	 Haussees (einschließlich 

Luzinkanal), 
- 	 Schmaler Luzin, 
- 	 Carwitzer See, 
- 	 Dreetzsee, 
- 	 Zansen, 
- 	 Wootzen 
 

§ 2
Genehmigungen 

Das Befahren der in § 1 auf-
geführten Seen durch von der 
Gemeinde Feldberger Seen-
landschaft zugelassene oder 
registrierte und entsprechend 
gekennzeichnete motorge-
triebene Fahrzeuge ist nach 
Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen genehmigt: 
1. 	 Die in § 1 aufgeführten 

Gewässer dürfen mit 
Wasserfahrzeugen mit 
Elektroantrieb befahren 
werden. Dies gilt nicht für 
Unterwasserfahrzeuge. 

2. 	 Das Mitführen von Ver-
brennungsmotoren (wie 
Bootsmotoren, Stromer-
zeuger, Kompressoren) 
oder anderen mit Kraft-
stoff betriebenen Geräten 
sowie Kraftstoffbehältern 
ist nicht gestattet. 

	 Das Verbot des Mitführens 
gilt auch für nicht motor-
getriebene Wasserfahr-
zeuge. 

	 Von dem Verbot aus-
g e n o m m e n  s i n d 
Bootsmotoren an Was-
serfahrzeugen, die unter 
die Regelungen der Nr. 3 
fallen, beim Befahren der 
dort genannten Gewässer. 

3.	 Das Befahren des Haus-
sees (einschließlich Luzi-
nkanal) und des Breiten 
Luzins (einschließlich 
Lütter See) mit verbren-
nungsmotorgetriebenen 
Wasserfahrzeugen, für 
die es bereits eine gültige 
schriftliche Genehmigung 
gibt, ist befristet gestattet 
bis zum: 

	 a)	 31.12.2015, wenn es 
sich um einen Zwei-
taktmotor handelt. 

	 b)	 31.12.2023, wenn es 
sich um einen Viertakt-
motor handelt. 

4.	 Erstzulassungen für Was-
serfahrzeuge mit Verbren-
nungsmotoren erfolgen 
nicht mehr. 

5.	 Diese Allgemeinverfügung 
gilt nicht für 

5.1.	 die Ausübung des Wasser-
skisportes auf dem Haus-
see. 

	 Eine diesbezügliche Ge-
nehmigung kann auf An-
trag im Einzelfall erteilt 
werden. 

5.2.	 die Ausübung der Berufs-
fischerei. Eine Genehmi-
gung zur Verwendung von 
Verbrennungsmotoren 
kann auf Antrag im Ein-
zelfall erteilt werden. 

5.3.	 die Durchführung des 
gewässe rkund l i chen 
Messdienstes und von 
Forschungsvorhaben 
sowie von Gewässerun-
terhaltungsarbeiten. 

	 In begründeten Fällen kön-
nen auf Antrag Genehmi-
gungen zur Verwendung 
von Verbrennungsmo-
toren erteilt werden. 

5.4.	 Einsatzfahrzeuge von Poli-
zei, Feuerwehr, Rettungs-
diensten und des THW 
sowie Boote zur Wahr-
nehmung von hoheits- 
und ordnungsrechtlichen 
Vollzugsaufgaben durch 
die jeweils zuständigen 
Behörden. 

 	 Sofern dies im Einzelfall 
erforderlich ist, dürfen 
Verbrennungsmotoren 
verwendet sowie die zuläs-
sige Höchstgeschwindig-
keit überschritten werden. 

§ 3
Auflagen und Hinweise

1.	 Die in § 1 aufgeführten 
Seen können von den Be-
rechtigten im Rahmen ihres 
natürlichen Zustandes be-
fahren werden. 

	 Das Befahren kann nur so 
ausgeübt werden, wie dies 
der vorhandene natürliche 

und ausgebaute Zustand er-
laubt. Die Nutzung hat sich 
somit auch den regelmäßig 
stattfindenden natürlichen 
Veränderungen zu beugen. 
Auf die Aufrechterhaltung 
der Benutzbarkeit besteht 
kein Anspruch. Insofern ist 
der Führer des Wasser-
fahrzeuges, unbeschadet 
der Verantwortung anderer 
Personen, für die Befol-
gung dieser Genehmigung 
verantwortlich - er trifft ei-
genverantwortlich die Ent-
scheidung für das Befahren 
des Gewässers und ist somit 
zum Ersatz des daraus 
einem anderen entstehen-
den Schadens verpflichtet. 

	 Die Haftung des Land-
kreises Mecklenburgische 
Seenplatte ist ausgeschlos-
sen. 

2.	 Jeder Teilnehmer am Ver-
kehr auf dem und im Wasser 
muss sich so verhalten, dass 
kein anderer gefährdet, ge-
schädigt oder mehr, als nach 
den Umständen vermeidbar, 
behindert oder belästigt 
wird. Er muss sein Verhal-
ten außerdem so einrichten, 
dass fremde Fahrzeuge, 
Ufer, Anlagen und Einrich-
tungen im und am Gewäs-
ser nicht beschädigt oder 
beeinträchtigt werden. Von 
fischereilichen Anlagen und 
Fanggeräten ist ein Mindest-
abstand von 20 m zu halten; 
ist dies wegen geringer Ge-
wässerbreite nicht möglich, 
so sind sie mit größter Vor-
sicht zu passieren. 

3.	 Der Führer des Was-
serfahrzeuges hat die 
Fahrgeschwindigkeit so 
einzurichten, dass er jeder-
zeit in der Lage ist, seinen 
Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung Genüge zu lei-
sten. Eine Fahrgeschwin-
digkeit von 10 km/h darf von 
Fahrzeugen mit Ausnahme 
zur Ausübung des Wasser-
skisportes innerhalb der 
gekennzeichneten Wasser-
skistrecken nicht überschrit-
ten werden. 

4.	 Innerhalb von Seenverbin-
dungen und Kanälen sowie 
innerhalb eines Abstandes 
vom Ufer von 25 m auf den 
Seen darf eine Geschwin-
digkeit von 5 km/h nicht 
überschritten werden. 

5.	 Alle Fahrzeuge haben 
einen Mindestabstand von 
25 m vom Ufer einzuhalten. 
Ist das Gewässer so sch-
mal, dass dieser Abstand 
nicht eingehalten werden 
kann, muss, wenn es die 
Verkehrssicherheit zulässt, 
dass mittlere Drittel des Ge-
wässers benutzt werden. 

	 Die ufernahen Wasserflä-
chen dürfen zum An- und 
Ablegen auf dem kürzesten 
Weg befahren werden. 

6.	 Bestände von Wasserpflan-
zen, wie Schilf, Binsen und 
Seerosen, dürfen nicht be-
fahren werden. Wasserfahr-
zeuge dürfen hier weder zu 
Wasser gelassen noch aus 
dem Wasser gezogen wer-
den. Weitergehende Ver-
bote für das Betreten von 
Uferbereichen nach ande-
ren Rechtsvorschriften blei-
ben unberührt. 

7.	 Für das Befahren der Ge-
wässer gelten weiterhin 
die Bestimmungen der 
Ordnungsbehördl ichen 
Verordnung der Gemeinde 
Feldberger Seenland-
schaft für das Verhalten in 
und auf den Gewässern in 
der Gemeinde Feldberger 
Seenlandschaft (Benut-
zungsordnung Feldberger 
Seen) unmittelbar. 

§ 4
Auflagenvorbehalt und

Widerrufsvorbehalt
1.	 Die nachträgliche Auf-

nahme, Änderung oder Er-
gänzung von Auflagen bleibt 
vorbehalten. 

2. 	 Die Genehmigung ist jeder-
zeit und mit sofortiger Wir-
kung widerruflich. 

§ 5
Zuwiderhandlungen

Ordnungswidrig im Sinne von § 
134 Abs. 1 Nr. 2 LWaG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen die Bestimmungen der §§ 
2 Nr. 1 bis 3 und 3 Nr. 2 bis 6 der 
Allgemeinverfügung verstößt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einem Bußgeld bis 50.000 
Euro geahndet werden. 

§ 6
Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung tritt 
am 1. Mai 2014 in Kraft. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinver-
fügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte, 
Der Landrat in 17033 Neubran-
denburg, Platanenstraße 43 
schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. Der Widerspruch 
kann innerhalb der genannten 
Frist auch bei einem der fol-
genden Regionalstandorte ein-
gelegt werden: 
Regionalstandort Waren (Mü-
ritz), Zum Amtsbrink 2, 17192 
Waren, 
Regionalstandort Demmin, 
Adolf-Pompe-Straße 12 - 15, 
17109 Demmin, 
Regionalstandort Neustrelitz, 
Woldegker Chaussee 35, 17235 
Neustrelitz. 

Neubrandenburg, 
den 01.04.2014 

� Heiko Kärger
� Landrat

Begründung: 
Die von der Allgemeinverfügung 
betroffenen Feldberger Seen 
haben eine herausragende 
Bedeutung für den Wasser-
haushalt, den Naturschutz und 
den Tourismus der Region. In 
einem mehrjährigen Diskus-
sionsprozess ist es gelungen, 
die teilweise unterschiedlichen 
Anforderungen dieser Bereiche 
soweit zu koordinieren, dass 
in Abwägung der Interessen-
lagen die vorliegende Rege-
lung erlassen werden konnte. 
Nach § 21 Abs. 7 LWaG kann 
in Ausnahmefällen, das Be-
fahren von Gewässern außer-
halb von Wasserstraßen mit 
motorgetriebenen Fahrzeugen 
zugelassen werden. Die Feld-
berger Seen sind Teil des Land-
schaftsschutzgebietes und mit 
Ausnahme des Haussees und 
des Wootzen wesentliche Be-
standteile mehrerer NATURA 
2000-Gebiete. Entsprechend § 
21 Abs. 2 NatSchAG M-V sind 
Vorhaben, Maßnahmen, Ver-
änderungen oder Störungen, 
die zu erheblichen Beeinträch-
tigungen eines Gebietes des 
europäischen ökologischen 
Netzes „Natura 2000“ in seinen 
für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen führen 
können, unzulässig. Weiterhin 
ist der Schmale Luzin als Na-
turschutzgebiet ausgewiesen. 
Entsprechend § 23 Abs. 2 
BNatSchG sind alle Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, 
Beschädigung oder Verände-
rung des Naturschutzgebiets 
oder seiner Bestandteile oder 
zu einer nachhaltigen Störung 
führen können, nach Maßgabe 
näherer Bestimmungen verbo-
ten. 
Nach § 8 (1) NatSchAG M-V 
hat der Landrat als zuständige 
Behörde die Erfüllung der nach 
den naturschutzrechtlichen 
Vorschriften bestehenden Ver-
pflichtungen zu überwachen. 
Als zuständige Behörde ist 
er danach auch befugt, nach 
pflichtgemäßem Ermessen die 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Abwehr von Zuwiderhandlungen 
gegen die Verpflichtungen und 
zur Abwehr von Gefahren für 
Natur und Landschaft zu treffen. 
Der Einfluss des Motorboot-
verkehrs auf die Schutzgüter 
erfolgt über mehrere Wirkme-
chanismen. So werden auf den 
betroffenen Seen durch Stö-
rungen, die von Motorbooten 
ausgehen, Zielarten (alle auf 
den Seen brütenden, rasten-
den und nahrungssuchenden 
Arten) beeinträchtigt. Weiter-
hin erfolgen direkte mecha-
nische Beeinträchtigungen 
insbesondere von Pflanzen, 
Vogelnestern und Ufern durch 
Wellenschlag, sowie ein direkter 
Eintrag von Schadstoffen aus 
den Motorbootabgasen. Als 
weiterer wesentlicher Punkt sind 
Schadstoffeinträge durch Ha-

variefälle und unsachgemäßen 
Umgang mit Treibstoffen und Öl 
zu sehen. 
Nach Abwägung der aufge-
führten Schutzerfordernisse mit 
den konkreten Einwirkungsme-
chanismen wird keine weitere 
Möglichkeit der Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen 
entsprechend § 21 LWaG M-V 
für den Betrieb von Verbren-
nungsmotoren gesehen. Unter 
Berücksichtigung der Zahl der 
bisher zugelassenen Boote mit 
Verbrennungsmotoren können 
aus Gründen einer für die Boots-
besitzer zumutbaren Neurege-
lung Übergangszeiträume von 2 
Jahren (Zweitaktmotoren) bzw. 
10 Jahren (Viertaktmotoren) als 
akzeptabel angesehen werden, 
ohne die Schutzgüter erheblich 
zu gefährden. Die Differenzie-
rung der Verbrennungsmotor-
typen ergibt sich aus dem 
unterschiedlichen Maß der Ge-
wässerbelastung. Mit diesen 
Übergangszeiten werden die 
Obergrenzen des Vertretbaren 
ausgereizt, so dass eine weitere 
Verlängerung über das in der 
Allgemeinverfügung festgelegte 
Datum nicht mehr in Betracht 
kommen kann. 
Für Elektroboote werden die 
möglichen schädlichen Um-
weltauswirkungen durch die 
Festlegungen zu den Höchst-
geschwindigkeiten und den 
Mindestabständen zum Ufer 
eingeschränkt. 
Im Jahr 2013 existierten für die 
im Geltungsbereich der Allge-
meinverfügung befindlichen 
Gewässer insgesamt 170 Mo-
torbootgenehmigungen. 
Die Behörde geht davon aus, 
dass es nicht zu einer wesent-
lichen Erhöhung der Zahl mo-
torgetriebener Boote kommen 
wird. Sollte wider Erwarten eine 
andere Entwicklung eintreten, 
müssten wegen des nach § 21 
NatSchAG M-V in den Natura 
2000-Gebieten bestehenden 
Verschlechterungsverbotes 
nachträglich zahlenmäßige 
Begrenzungen der Motorboote 
erfolgen bzw. im Einzelfall 
FFH-Verträglichkeitsprüfungen 
durchgeführt werden. 
Die Einhaltung bzw. Überwa-
chung der Vorgaben erfordert 
eine Einzelzulassung oder Re-
gistrierung sowie die entspre-
chende Kennzeichnung der 
Wasserfahrzeuge. Zulassung, 
Registrierung und Kennzei-
chenvergabe werden durch die 
Gemeinde Feldberger Seen-
landschaft auf der Grundlage 
einer ordnungsbehördlichen 
Verordnung vorgenommen. 
Die Gemeinde ist auf Grund der 
Nähe und des direkten Kontakts 
zu den Bootsführern besser in 
der Lage, die Einhaltung der An-
forderungen zu kontrollieren als 
der Landrat. 

Allgemeinverfügung für das Befahren  
der Feldberger Seen mit motorgetriebenen Wasserfahrzeugen
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